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Kurzbeschreibung: Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Steuerung des nachhaltigen und 
wasserschutzverträglichen Ausbaus geothermisch-energetischer Eingriffe in den oberflächennahen 
Untergrund  

Angesichts der Energiewende und der damit verbundenen Umstellung auf eine erneuerbare 

Wärmeversorgung ist die geothermische Nutzung des oberflächennahen Untergrunds, 

verstanden als Nutzung zur Gewinnung von Erdwärme und zur Speicherung von Wärme im 

Untergrund. eine vielversprechende Option. Sie ermöglicht nicht nur emissionsfreie Wärme- und 

Kälteversorgung, sondern auch, im Fall der Speicherung, die saisonal bedarfsorientierte 

Energiebereitstellung. Allerdings können zwischen der Nutzung des oberflächennahen 

Untergrunds zur Wärme- und Kälteversorgung und anderer Nutzungs- und Raumansprüchen im 

Untergrund Nutzungskonflikte entstehen, insbesondere mit dem Schutz der Ressource 

Grundwasser und der öffentlichen Wasserversorgung. Unter anderem aus rechtlicher Sicht steht 

daher die Frage im Raum, wie den zu erwartenden Nutzungskonkurrenzen in ausreichender Art 

und Weise begegnet werden kann.  

Dieser Bericht befasst sich mit der Frage, ob und mit welchen rechtlichen Mitteln und 

Instrumenten der nachhaltige und wasserschutzverträgliche Ausbau der oberflächennahen 

Nutzung zur Gewinnung und Speicherung von Wärme gesteuert werden könnte. Er bewertet, ob 

das Wasserrecht bereits nach geltender Rechtslage Konfliktbewältigungsmechanismen 

bereithält, mit denen Nutzungskonkurrenzen zwischen oberflächennaher Geothermie bzw. der 

Wärmespeicherung einerseits und der öffentlichen Wasserversorgung sowie mit Blick auf die 

Wärmekapazität des Grundwassers andererseits rechtlich bewältigt werden können.  

Der Bericht geht außerdem der Frage nach, ob und wie mit bereits bestehenden 

Planungsinstrumenten, wie der Raumordnung und der kommunalen Wärmeplanung, eine 

Steuerungswirkung für die geothermisch-energetischen Eingriffe in den oberflächennahen 

Untergrund entwickelt werden könnte. Anknüpfend daran bewertet der Bericht die 

Möglichkeiten für zusätzliche rechtliche Planungsinstrumente, die einen 

wasserschutzverträglichen Ausbau von oberflächennaher Geothermie und Wärmespeicherung 

rechtlich steuern könnten.  

Abstract: Legal points of reference for managing the sustainable and water protection-compatible 
expansion of geothermal energy interventions in the near-surface subsurface 

In view of the energy transition and the associated switch to renewable heat supply, the 

geothermal use of the near-surface subsurface, understood as the use of geothermal energy for 

heat generation and underground heat storage, is a promising option. It not only enables 

emission-free heat and cooling supply, but also, in the case of storage, seasonal demand-oriented 

energy provision. However, conflicts of use may arise between the use of the near-surface 

subsurface for heating and cooling and other uses and space requirements in the subsurface, in 

particular with regard to the protection of groundwater resources and public water supply. 

From a legal perspective, among other things, the question therefore arises as to how the 

expected conflicts of use can be adequately addressed.  

This report examines whether and by what legal means and instruments the sustainable and 

water protection-compatible expansion of near-surface use for heat extraction and storage could 

be controlled. It assesses whether water law already provides conflict resolution mechanisms 

under the current legal situation that can be used to legally resolve conflicts of use between 

near-surface geothermal energy and heat storage on the one hand and public water supply and 

groundwater heat capacity on the other.  

The report also examines whether and how existing planning instruments, such as regional 

planning and municipal heat planning, could be used to develop a control mechanism for 
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geothermal energy interventions in the near-surface subsurface. Following on from this, the 

report assesses the possibilities for additional legal planning instruments that could legally 

control the expansion of near-surface geothermal energy and heat storage in a manner 

compatible with water protection.  
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Zusammenfassung 

Das vorliegende Gutachten befasst sich mit den rechtlichen Rahmenbedingungen für die Planung 

und Genehmigung oberflächennaher Geothermieanlagen und Wärmespeicher in Deutschland 

und der Frage, durch welche planerischen Instrumente die geothermische Inanspruchnahme des 

Untergrunds gesteuert und vorsorgend im Sinne einer klima- und wasserschutzverträglichen 

Nutzung für die Wärmeversorgung gelenkt werden könnte. 

Im Zentrum steht dabei zunächst die Frage, welche gesetzlichen Vorgaben für solche Vorhaben 

gelten und wie diese in der Praxis angewendet werden. Wesentliches Ergebnis der Analyse ist, 

dass sich die Genehmigung solcher Anlagen vor allem nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG), 

den Landeswassergesetzen sowie lediglich in bestimmten Fällen nach dem Bundesberggesetz 

(BBergG) richtet. 

Das Wasserrecht spielt dabei eine herausragende Rolle, da die Nutzung oberflächennaher 

Geothermie in direktem Zusammenhang mit dem Grundwasser steht, das in Deutschland eine 

zentrale Ressource für die Trinkwasserversorgung darstellt. Rund 70 % des Trinkwassers 

stammen aus Grund- und Quellwasser, weshalb dessen Schutz im Mittelpunkt der 

wasserrechtlichen Vorschriften steht. Die Nutzung geothermischer Anlagen kann das 
Grundwasser sowohl thermisch als auch durch mögliche Stoffeinträge beeinflussen, weshalb 

diese Nutzung regelmäßig als Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 WHG gilt. Solche 
Benutzungen sind grundsätzlich nur mit behördlicher Erlaubnis oder Bewilligung zulässig. 

Eine Ausnahme stellt § 46 WHG dar, der erlaubnisfreie Benutzungen unter bestimmten 
Voraussetzungen vorsieht – etwa zur Versorgung des Haushalts. Der Einsatz geothermischer 

Anlagen zur Wärmeversorgung wird bisher jedoch nicht gänzlich unter diese Erlaubnisfreiheit 

subsumiert. Zwar war eine gesetzliche Ausweitung der Ausnahmeregelung im Rahmen des 

GeoWG-E vorgesehen. Dieser Entwurf war jedoch infolge der Bundestagswahl 2025 verfallen; er 

wird jedoch aller Voraussicht nach erneut in das Gesetzgebungsverfahren eingebracht werden.  

Die Nutzung geothermischer Energie in Wasserschutzgebieten unterliegt besonders strengen 

Vorgaben. In den Schutzzonen I und II ist die Errichtung solcher Anlagen grundsätzlich 

unzulässig, während in der Schutzzone III eine Einzelfallprüfung mit gegebenenfalls hohen 

Anforderungen erfolgt. Hier zeigt sich deutlich der Zielkonflikt zwischen dem Ausbau 

erneuerbarer Energien und dem Schutz der öffentlichen Wasserversorgung. Die Rechtsprechung 

stärkte z.T. in diesem Zusammenhang den Vorrang des Trinkwasserschutzes und betont die 

herausgehobene Bedeutung des Grundwassers als Teil der Daseinsvorsorge.  

Im Bereich des Bergrechts wurde durch eine Gesetzesänderung klargestellt, dass 

Geothermieanlagen mit Bohrtiefen von bis zu 400 m seit dem 01.01.2025 nicht mehr in den 
Anwendungsbereich des BBergG fallen. Damit entfällt für diese Anlagen die Notwendigkeit einer 

Bergbauberechtigung sowie ganz überwiegend auch die Pflicht zur Durchführung eines 

Betriebsplanverfahrens. Ziel dieser Änderung war die Vereinfachung und Vereinheitlichung der 

rechtlichen Anforderungen für oberflächennahe Geothermie bundesweit. Für Bohrungen, die 

tiefer als 100 m reichen, gilt jedoch weiterhin eine Anzeigepflicht nach § 127 BBergG. Die 

Vorschriften des Wasserrechts bleiben im Übrigen unberührt. Auch bei Erdwärmespeichern 

(UTES) kann eine Gewinnung von Erdwärme i. S. d. BBergG schon dann nicht vorliegen, wenn 

die dies aus Teufen bis 400 m erfolgt. Denn für diesen Bereich „kennt“ das BBergG die Erdwärme 

als bergfreien Bodenschatz nicht. Sofern Wasser als Trägermedium für die im UTES gespeicherte 

Wärme genutzt wird, ist das BBergG ebenfalls nicht anwendbar, weil insoweit kein 

Untergrundspeicher im Sinne von § 4 Abs. 9 BBergG vorliegt; die Begriffsbestimmung schließt 

Wasser ausdrücklich aus. Für UTES kann jedoch die Anzeigepflicht nach § 127 BBergG 
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Summary 

This expert opinion examines the legal framework conditions for the planning and approval of 

near-surface geothermal installations and heat storage facilities in Germany and investigates 

which planning instruments could be used to control and steer the utilisation of geothermal 

energy in the subsurface in a precautionary manner to ensure a climate and water-friendly heat 

supply. 

In a first step, the opinion takes stock of the statutory provisions applicable to such projects and 

how they are applied in practice. The main finding of the analysis is that the approval of such 

installations and facilities is primarily governed by the Federal Water Act 

(Wasserhaushaltsgesetz – WHG), the state water acts and only in certain cases by the German 

Federal Mining Act (Bundesberggesetz – BBergG). 

Water law is of particular significance in this context as the harnessing of near-surface 

geothermal energy is directly linked to groundwater, which is a key resource for drinking water 

supply in Germany. Since around 70% of the drinking water originates from groundwater and 

spring water, protecting these resources lies at the core of water legislation. Using geothermal 

installations can affect the groundwater temperature and potentially result in the discharge of 

hazardous substances into groundwater, which is why the use of such installations is regularly 

regarded as utilisation of water within the meaning of sec. 9 WHG. Such utilisation of water 

principally requires an official permit or approval. 

An exception to this is sec. 46 WHG, which stipulates that a certain utilisation of water does not 

require permission – such as supplying a household. However, the use of geothermal 
installations for heat supply does not yet fully fall within the scope of this exemption from 

permission. It is true that the draft bill for the Act to Accelerate the Approval Procedures for 

Geothermal Installations, Heat Pumps and Heat Storage Facilities (Gesetz zur Beschleunigung der 

Genehmigungsverfahren von Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeichern – GeoWG-

E) provided for an extension of this exemption. But this bill was rendered obsolete as a result of 

the 2025 German federal election. It will, however, most likely be reintroduced into the 

legislative process.  

The use of geothermal energy in water protection zones is subject to particularly strict 

provisions. In protection zones I and II, the construction of geothermal installations is 

principally inadmissible; in protection zone III, a case-by-case assessment is carried out, which 

may be subject to stringent requirements. This clearly shows the conflict of objectives between 

the expansion of renewables and the protection of public water supply. In this context, case law 

has partly confirmed that the protection of drinking water takes precedence, emphasising the 

crucial importance of groundwater as a service of public interest.  

In the area of mining law, the BBergG was amended to clarify that geothermal installations with 

drilling depths of up to 400 metres no longer fall within the scope of application of the BBergG 

as of 01/01/2025. As a result, geothermal installations no longer require a mining authorisation 

and most of the installations are no longer subject to an operating plan procedure. The purpose 
of this amendment was to simplify and standardise the legal requirements for near-surface 

geothermal energy across Germany. However, the competent authority must still be notified in 
case of drilling depths of more than 100 metres pursuant to sec. 127 BBergG. The provisions of 

water law remain unaffected in all other respects. Also in the case of underground thermal 

energy storage (UTES) facilities, the extraction of geothermal energy from depths of up to 400 

metres does not constitute an extraction of geothermal energy within the meaning of the 

BBergG. This is because the BBergG does not list geothermal energy as a freely mineable 
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1 Einleitung 

1.1 Hintergrund und Projektziel 

Die Transformation des Energiesystems im Zuge der Energiewende erfordert eine tiefgreifende 

Umstellung der Wärmeversorgung in Deutschland – weg von fossilen Brennstoffen hin zu 

klimafreundlichen, erneuerbaren Energien. Mit der Novellierung des Gebäudeenergiegesetzes 

(GEG) wurde in § 1 Abs. 3 GEG das überragende öffentliche Interesse an der Nutzung 

erneuerbarer Energien in Gebäuden gesetzlich verankert. Diese politische und rechtliche 

Aufwertung stellt neue Anforderungen an die planerische und rechtliche Steuerung 

entsprechender Technologien – insbesondere dort, wo die oberflächennahe Geothermie in 

Zielkonflikte mit anderen Schutzgütern, wie insbesondere dem Grundwasser, geraten kann. 

Die oberflächennahe Geothermie bietet in Verbindung mit elektrisch betriebenen 

Wärmepumpen eine technisch ausgereifte und klimafreundliche Option zur Wärme- und 

Kälteversorgung sowie zur thermischen Energiespeicherung. Oberflächennahe Geothermie lässt 

sich bundesweit grundsätzlich überall nutzen. Die Möglichkeit, Wärme aus fluktuierenden 

Quellen saisonal im Untergrund zwischenzuspeichern, erhöht die Systemeffizienz und eröffnet 

neue Spielräume. Allerdings stellt diese Form der energetischen Untergrundnutzung jedenfalls 

dann, wenn sie vielerorts und umfassend genutzt wird, besondere Anforderungen vor allem an 

die Vereinbarkeit mit wasserwirtschaftlichen Belangen, da durch Temperaturveränderungen im 

Untergrund der chemische und biologische Zustand des Grundwassers beeinflusst werden kann. 

Daraus ergeben sich grundlegende Herausforderungen, auch aus rechtlicher Sicht. Es stellt sich 

die Frage, ob mit den derzeit geltenden Rechtsgrundlagen die beschriebenen Vorteile des 

oberflächennahen Untergrunds genutzt werden können und gleichzeitig mit anderen 

Schutzgütern, insbesondere dem Grundwasserschutz und der öffentlichen Wasserversorgung 

hinreichend in Einklang gebracht werden können. Mit Blick auf den gewollten und zu 

erwartenden Hochlauf der Nutzung von oberflächennaher Geothermie bzw. der Nutzung des 

oberflächennahen Untergrunds für die Wärme- und Kältespeicherung ist zu erwarten, dass das 

Potential für etwaige Konkurrenzen im Untergrund steigt. 

Wenn mit den derzeit geltenden Vorschriften diese Nutzungskonkurrenzen nicht in 

vorausschauender und gemeinwohlorientierter Art und Weise gelöst werden können, wären 

neue planerische Instrumente zu entwickeln. Diese müssten die Konkurrenzen, die durch die 

thermische Nutzung des oberflächennahen Untergrunds mit anderen Schutzgütern oder 

Nutzungen entstehen bzw. entstehen können, vorsorgend und möglichst integrativ regulieren.  

Ziel des vorliegenden Gutachtens ist es daher, die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen 

für eine klima- und umweltverträgliche Nutzung des oberflächennahen Untergrunds zur 

Energiegewinnung und -speicherung systematisch zu analysieren und auf dieser Basis Ansätze 

für eine etwaige Weiterentwicklung zu erarbeiten. Es geht darum zu bewerten, wie die 

planerische Steuerung der geothermischen Nutzung des Untergrunds in Zukunft ausgestaltet 

werden könnte, wie Nutzungskonkurrenzen bewältigt und wie Klimaschutzanforderungen mit 

dem Grundwasserschutz in Einklang gebracht werden könnten. 

Das Gutachten gliedert sich in mehrere Abschnitte: Zunächst werden in Kapitel 2 die 

bestehenden gesetzlichen Grundlagen und Genehmigungsvoraussetzungen für oberflächennahe 

Geothermieanlagen in Deutschland und drei weiteren europäischen Ländern analysiert. Auf 

dieser Grundlage folgt in Kapitel 3 eine vertiefte Untersuchung der rechtlichen 

Umsetzungsoptionen für eine klima- und umweltverträgliche Bewirtschaftung des 

unterirdischen Raums unter Berücksichtigung bestehender Nutzungskonkurrenzen. In Kapitel 4 
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wird geprüft, inwieweit bestehende gesetzliche Instrumente – insbesondere aus der 

Raumordnung und aus weiteren fachgesetzlichen Planungsbereichen – bereits jetzt („de lege 

lata“) Potenzial für eine vorausschauende und räumlich differenzierte Planung der 

geothermischen Nutzung des Untergrunds bieten. Kapitel 5 widmet sich der Frage, welche 

planerischen Instrumente jenseits der Einzelfallprüfung auf Anlagengenehmigungsebene 

geeignet sein könnten, eine nachhaltige und vorausschauende Steuerung geothermischer 

Anwendungen im Sinne der Sektorenkopplung und Klimaanpassung sicherzustellen. 

Abschließend werden in Kapitel 6 Planungsinstrumente vorgestellt und bewertet, deren Ziel es 

ist, („de lege ferenda“) praktikable und rechtlich tragfähige Ansätze aufzuzeigen, mit denen die 

oberflächennahe Geothermie in ein grundwasserschutzorientiertes Planungs- und 

Steuerungskonzept eingebettet werden kann. 

1.2 Untersuchungsgegenstand  

1.2.1 Oberflächennahe Geothermie 

Unter oberflächennaher Geothermie wird im Allgemeinen die Erschließung von Erdwärme aus 

einer Teufe von bis zu 400 m verstanden.1 Daran schließt sich die Tiefengeothermie an, die die 

Nutzung der Erdwärme ab einer Teufe von 400 m umfasst.2  

Für den Zweck dieses Gutachtens soll entsprechend dem allgemeinen Verständnis die Nutzung 

von Erdwärme in bis zu 400 m Teufe begutachtet werden. Dies wird jedoch nicht als starre 

Grenze betrachtet, sondern es können anlassbezogen auch Nutzungsarten in größeren Teufen 

mitbegutachtet werden, sofern dies sachdienlich ist. 

1.2.2 Beschreibung der zu begutachtenden Geothermieanlagen  

Untersuchungsgegenstand ist die geltende Rechtslage zur Nutzung des Untergrundes für die 

Bereitstellung von geothermischer Energie, wobei die geothermische Energie zur Versorgung 

mit Wärme und Kälte sowie zur Wärmespeicherung verwendet wird. 

Soweit im Gutachten von Geothermieanlagen gesprochen wird, sind damit sowohl Anlagen zur 

Gewinnung als auch Anlagen zur Speicherung von Wärme im oberflächennahen Untergrund 

gemeint. Der Begriff “Wärme” schließt dabei auch Kälte ein. 

1.2.2.1 Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme zur Wärme- und Kälteerzeugung  

Erdwärme ist unter anderem gewinnbar durch Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden 

sowie Brunnenanlagen (Abbildung 1). Erdwärmekollektoren und Erdwärmesonden 

funktionieren nach dem im Wesentlichen gleichen Prinzip: Sie entziehen dem Boden die dort 

gespeicherte Wärme und transportieren diese durch eine Wärmeträgerflüssigkeit nach oben. Da 

oberflächennahe Geothermie ein eher geringes Wärmeniveau hat, wird die über Wärmepumpen 

gewonnene Wärme häufig auf ein höheres Temperaturniveau angehoben. 

Im Sommer kann über das gleiche System eine Kühlfunktion erreicht werden.  

Oberflächennahe Erdwärme kann grundsätzlich auch durch die Förderung von Grundwasser aus 

einem Brunnensystem gewonnen werden. Die Wärme wird dabei zwar nicht unmittelbar aus 

dem Erdboden gewonnen, sondern es wird das Grundwasser als Wärmequelle genutzt. Die so 

 

1 Vgl. anstatt vieler: https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien/oberflaechennahe-geothermie, zuletzt 
abgerufen am 01.07.2024; https://www.hlnug.de/themen/geologie/erdwaerme-geothermie/oberflaechennahe-geothermie, zuletzt 
abgerufen am 01.07.2024; Leidinger/Franken, NVwZ 2024, 361; auch VDI 4640, S. 3.  

2 https://www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/erdwaerme/tiefengeothermie, zuletzt abgerufen am 03.07.2024. 

https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien/oberflaechennahe-geothermie
https://www.hlnug.de/themen/geologie/erdwaerme-geothermie/oberflaechennahe-geothermie
https://www.unendlich-viel-energie.de/erneuerbare-energie/erdwaerme/tiefengeothermie
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Abbildung 1: Überblick über die Anlagen zur Gewinnung oberflächennaher Geothermie 

 
Quelle: https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien/oberflaechennahe-geothermie, zuletzt 

abgerufen am 22.04.2025. 

1.2.2.2 Anlagen zur Wärmespeicherung im Untergrund 

Wärmespeicher speichern Wärme, um diese zeitversetzt weiterzuverwenden oder um Spitzen 

im Wärmebedarf mit gespeicherter Energie abzudecken bzw. abzuflachen. Es gibt verschiedene 

Technologien zur Wärmespeicherung im Untergrund und verschiedene Möglichkeiten, diese zu 

kategorisieren. Neben der Art und Weise der Speicherung (sensible Wärmespeicherung, latente 

Speicherung oder der thermo-chemischen Speicherung) kann z. B. differenziert werden 

zwischen der Zeitspanne, innerhalb derer die Wärme gespeichert wird. Für den Zweck dieses 

Gutachtens bietet sich die Unterscheidung in offene Systeme und geschlossenen Systeme an. Bei 

offenen Systemen (open-loop-Systeme) wird direkt das Grundwasser zu einem Wärmetauscher 

gepumpt und anschließend (durch einen sog. Infiltrationsbrunnen) wieder in den Aquifer 

zurückgeleitet. Geschlossene Systeme (closed-loop-Systeme) nutzen eine in Rohren 

zirkulierende Wärmeträgerflüssigkeit, um dem Untergrund Wärme zu entziehen.6 

  

 

6 Hiester/Jungk/et. al, TEXTE 113/2022, S. 43 f.  

https://www.geothermie.de/geothermie/geothermische-technologien/oberflaechennahe-geothermie
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Der Oberbegriff für Untergrund-Wärmespeicher lautet „UTES“. Die Abkürzung steht für 

„underground thermal energy storage“. Es gibt folgende Unterarten des Typs UTES7 

(Abbildung 2): 

► ATES (aquifer thermal energy storage) – deutsch: Aquiferspeicher 

► BTES (borehole thermal energy storage) – deutsch: Erdwärmesondenspeicher 

► PTES (pit thermal energy storage) – deutsch: Behälterspeicher, bzw. Beckenspeicher  

► TTES (tank thermal energy storage) – deutsch: Tankwärmespeicher 

Abbildung 2: Überblick über vier verschiedene UTES-Systeme 

 
Quelle: Schmidt/Sorensen et. al., Energy Procedia 149 (2018), S. 585 

Des Weiteren gibt es noch die folgenden Systeme:  

► MTES (mine thermal energy storage) – deutsch: Minenwärmespeicher und  

► CTES (Cavern thermal energy storage) – deutsch: Kavernen-Speicher  

Des Weiteren kann zwischen Niedrigtemperatur-UTES, Mitteltemperatur-UTES und 

Hochtemperatur-UTES unterschieden werden. Niedrigtemperatur-UTES sind durch 

Speichertemperaturen bis maximal 25°C definiert und rangieren regelmäßig im 

oberflächennahen Untergrund von 40-250 m Tiefe. Mitteltemperatur-UTES zeichnen sich durch 

Speichertemperaturen von 25 bis 40°C und Hochtemperatur-ATES durch Speichertemperaturen 

von mehr als 40°C .8  

Soweit im Gutachten von Anlagen zur Wärmespeicherung gesprochen wird, sind dabei die 

nachfolgend erläuterten Systeme gemeint, wenn diese im Untergrund errichtet werden. 

1.2.2.2.1 ATES (Aquiferwärmespeicher) 

ATES gehören zu den offenen Systemen. ATES verwenden unterirdische, wasserführende 

Gesteinsschichten (Aquifere) zur Wärmespeicherung, die durch Bohrungen erschlossen 

 

7 https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/u/utes, zuletzt abgerufen am 01.07.2024. 

8 Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 43. 

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/a/ates
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/m/mtes
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/u/utes
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werden.9 Hierbei wird das Grundwasser direkt als Wärmeträgerfluid und Speichermedium 

genutzt.10 Somit sind keine Behälter notwendig, die konstruiert, errichtet und gedämmt werden 

müssen. 

ATES eignen sich zur Wärme- und zur Kältespeicherung und werden saisonal eingesetzt: Im 

Sommer wird Grundwasser dem Aquifer entnommen und zum Kühlen der Gebäude verwendet 

(Abbildung 3). Mit der Abwärme und einem Wärmetauscher wird das Wasser erwärmt und in 

den Aquifer zurückgepumpt. Im Winter wird die Pumprichtung umgekehrt: Das erwärmte 

Grundwasser entnommen, um mittels einer Wärmepumpe das Gebäude zu beheizen. Die 

Wärmepumpe entzieht dem Grundwasser Wärme, sodass das abgekühlte Wasser wiederum in 

den Aquifer zurückgeführt und im Sommer zum Kühlen verwendet werden kann.  

Abbildung 3: ATES-System mit zwei Bohrungen (Dublette) in Sommer und Winter 

 
Linke Abbildung: Nutzung im Sommer; rechte Abbildung: Nutzung im Winter 

Quelle: Bloemendal/Hartog, Geothermics Vol. 71, January 2018, S. 306 

ATES können eine große Speicherkapazität haben und sind daher u.a. interessant für die 

Nutzung industrieller Abwärme von z. B. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen und allgemein 

Prozessen mit hohem Abwärmepotential.11  

Allerdings kann es dazu kommen, dass die Wärmequelle und der Wärme-Verbraucher örtlich 

nicht zusammenfallen.12 Aquiferwärmespeicher können selbstverständlich nur an geeigneten 

Aquiferen eingesetzt werden.  

 

9 https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/uebersicht/, zuletzt abgerufen am 01.07.2024.  

10 Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 43. 

11 Rundel/Meyer/et. al., Speicher für die Energiewende, S. 64. 

12 Stemmle/Hammer/et al., Geothermal Energy (2022) 10:24, S. 2. 

https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/uebersicht/
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1.2.2.2.2 BTES (Erdwärmesondenspeicher) 

Bei BTES wird über mehrere Sonden Wärme in das Gestein im Untergrund eingespeichert. Die 

Wärmeübertragung erfolgt über U-förmige Sonden, die meist bis zu 100 m tief in den Erdboden 

eingelassen werden.13 Durch diese Sonden fließt erhitztes Wasser oder ein anderes 

Wärmeträgerfluid, welches in den Untergrund geleitet wird und das Gestein dort erhitzt. Das 

Wärmeträgerfluid oder Wasser stehen nicht direkt mit dem Grundwasser in Kontakt.14 BTES 

werden zumeist durch Erdsondenfelder erschlossen.  

1.2.2.2.3 PTES (Behälterspeicher, bzw. Beckenspeicher)  

Für PTES wird ein künstlicher Erdbecken angelegt, der mit Speichermaterial gefüllt und mit 

einem Deckel verschlossen wird.15 Hierbei handelt es nicht um eine unterirdische Anlage, 

sondern um eine technische Anlage in einem von oben bedienbarem Becken.  

1.2.2.2.4 TTES (Tankwärmespeicher)  

Der TTES besteht aus einem Tank, der Wasser als Speichermedium verwendet. Der Behälter 

besteht im Allgemeinen aus Stahlbeton und wird zur Isolation mit Kunststoff ummantelt.16. Der 

Tank kann im Untergrund versenkt werden, um die Isolation zu verstärken.17 

1.2.2.2.5 MTES (Minenwärmespeicher) 

Bei diesem System soll thermische Energie in stillgelegten und überfluteten Bergwerken 

gespeichert werden. Dazu wurde im Rahmen eines Forschungsprojekts des Fraunhofer-Instituts 

in Bochum eine Pilotanlage errichtet.18 

1.2.2.2.6 CTES (Kavernenspeicher) 

Eine weitere Sonderform von ATES sind CTES-Systeme. Bei diesen werden große, wassergefüllte 

Kavernen im Festgestein zur Energiespeicherung genutzt.19 CTES können je nach Art des 

genutzten Hohlraums offene (z. B. stillgelegte Bergwerke) oder geschlossene Systeme (z. B. 

Salzkavernen) sein.20 

 

1.2.3 Begrifflichkeit 

Wenn im Folgenden von „oberflächennahe Geothermie“ oder „Anlagen zur Nutzung 

oberflächennaher Geothermie“ oder „oberflächennahe Geothermie-Anlagen“ die Rede ist, sind 

damit sowohl Anlagen zur Gewinnung von Wärme mittels oberflächennaher Geothermie als 

auch oberflächennahe Anlagen zur Wärme- und Kältespeicherung gemeint, falls nicht 

ausdrücklich eine andere Bezeichnung gewählt wird. 

 

13 https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/e/erdwaermesondenfeld, zuletzt abgerufen am 01.07.2024; 
https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/erdsonden/, zuletzt abgerufen am 01.07.2024. 

14 Hiester/Jungk/ et al., Umweltverträgliche Nutzung geothermischer Wärmespeicher, S. 43. 

15 https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/uebersicht/, zuletzt abgerufen am 01.07.2024. 

16 Hua/Lv/et al., Journal of Energy Storage Vol. 67, September 2023.  

17 Pourahmadiyan/ Sadi/Arabkoohsar, Future Grid-Scale Energy Storage Solutions, S. 215 ff.  

18 S. https://www.delta-h.de/en/research-9.html.  

19 Hiester/Jungk/ et al., Umweltverträgliche Nutzung geothermischer Wärmespeicher, S. 43. 

20 Felgentreff/Hopf/et. al., Adaption von Technologien saisonaler geogener Wärmespeicher auf die Aquifere der Innovationsregion 
(Schlussbericht), S. 20. 

https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/m/mtes
https://www.geothermie.de/bibliothek/lexikon-der-geothermie/e/erdwaermesondenfeld
https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/erdsonden/
https://www.saisonalspeicher.de/home/speichertypen/uebersicht/
https://www.delta-h.de/en/research-9.html
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2 Ermittlung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
Im Folgenden wird zunächst untersucht, nach welchen Vorschriften sich die Planung und 

Genehmigung von oberflächennahen Geothermieanlagen richtet und welche Voraussetzungen 

diese an die Errichtung stellen (Ziffer 2.1). Für eine Entwicklung von Lösungsansätzen 

entsprechend dem Zweck dieser Forschungsvorhabens wird zudem auf die 

Genehmigungsanforderungen für oberflächennahe Geothermieanlagen in drei europäischen 

Ländern eingegangen (Ziffer 2.2)  

2.1 Analyse der nationalen gesetzlichen Vorgaben 

Zentrale Regelungsmaterie für die Genehmigung geothermischer Anlagen sind – je nach Anlage –

das Wasserhaushaltsgesetz (WHG)21 bzw. die Landeswassergesetze und/oder das 

Bundesberggesetz (BBergG)22. Daneben können sich untergesetzliche Regelungen und die 

Vollzugspraxis der zuständigen Behörden auf die Genehmigung geothermischer Anlagen 

auswirken, worauf an geeigneter Stelle eingegangen wird. Neben dem Berg- und Wasserrecht 

können weitere Rechtsvorgaben einschlägig sein (dazu Ziffer 2.1.3). 

2.1.1 Wasserrecht 

Die Nutzung von Geothermie gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere vor dem 

Hintergrund der globalen Bemühungen um eine nachhaltige Energieversorgung und den 

Klimaschutz. Diese Form der Energiegewinnung aus geothermischen Systemen23 bietet eine 

vielversprechende Alternative zu fossilen Brennstoffen. Jedoch ist die rechtliche Regulierung 

dieses Bereichs von entscheidender Bedeutung, um sowohl ökologische als auch ökonomische 

Interessen zu wahren. Das Wasserrecht spielt hierbei eine zentrale Rolle, da es den Schutz und 

die nachhaltige Nutzung der Wasserressourcen gewährleistet. Die Regelungen im Wasserrecht 

setzen Rahmenbedingungen für den Einsatz von Geothermieanlagen, um negative 

Auswirkungen auf das Grundwasser und die Oberflächengewässer zu minimieren. Somit stellt 

das deutsche Wasserrecht eine unverzichtbare Grundlage für die umweltverträgliche und 

effiziente Nutzung von oberflächennaher Geothermie dar. 

Dabei basiert das deutsche Wasserrecht auf einer Reihe von Rechtsquellen, die auf 

verschiedenen Ebenen angesiedelt sind und sowohl nationale als auch internationale Vorgaben 

berücksichtigen: 

► Grundgesetz (GG): Zunächst verpflichtet Artikel 20a GG den Staat, die natürlichen 

Lebensgrundlagen zu schützen, was auch den Schutz der Wasserressourcen umfasst. 

 

21 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 22.12.2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 409) geändert worden ist. 

22 Bundesberggesetz (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl. I S. 1310), zuletzt geändert durch Artikel 39 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 323).  

23 Im heißen Erdkern herrschen Temperaturen von etwa 4 800 bis 7 700°C. Aufgrund des Temperaturgefälles zwischen Erdinnerem 
und Erdoberfläche wird ständig Wärme aus der Tiefe nachgeliefert – noch Jahrmillionen. Die Wärmeenergie stammt zu ca. 30 % aus 
der Restwärme der Erdentstehung und zu ca. 70 % aus dem Zerfall radioaktiver Elemente. Erdwärme ist somit eine regenerative 
Energie; sie steht fast überall und jederzeit zur Verfügung. In den obersten 10 bis 15 Meter des Untergrundes bestimmen 
atmosphärische Faktoren die Bodentemperatur: Sonneneinstrahlung, der Wärmekontakt zur Luft und versickerndes Regenwasser. 
Durch den Wärmestrom aus dem Erdinneren steigt die Temperatur im Mittel um 3 °C pro 100 Meter Tiefe an. Dieser 
Temperaturanstieg wird geothermischer Tiefengradient genannt. So liegt die Temperatur in 5 000 Meter Tiefe bei etwa 160 °C. 
Energie aus tiefen geothermischen Systemen kann aufgrund der dort hohen Temperatur direkt zur Wärmeversorgung größerer 
Gebäudekomplexe bis hin zur Stromerzeugung in Kraftwerken genutzt werden. Reicht die Temperatur im geothermischen Reservoir 
zu direkter Nutzung nicht aus, heben Wärmepumpen das Temperaturniveau an, siehe https://www.gd.nrw.de/ew_tg.htm, zuletzt 
abgerufen am 16.04.2025. 

https://www.gd.nrw.de/ew_tg.htm
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2.1.1.1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

Das WHG regelt als zentrale Rechtsquelle die Nutzung und den Schutz der nationalen Gewässer. 

Sinn und Zweck des WHG ist es, die Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts, als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen, als Nutzungsressource für den Menschen (nutzbares Gut) 

und als Teil des Landschaftsbildes zu schützen (siehe § 1 WHG).25 Es soll sicherstellen, dass die 

natürliche Funktion der Gewässer und ihre ökologischen Aspekte erhalten bleiben oder 

verbessert werden. Zudem fördert das WHG eine nachhaltige Bewirtschaftung der Gewässer. 

Hierfür legt das WHG die Rahmenbedingungen für die Bewirtschaftung der Gewässer fest und 

orientiert sich dabei eng an den Vorgaben der Europäischen Union, die insbesondere mit der 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 23.10.2000 zur 

Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der 

Wasserpolitik (kurz: Wasserrahmenrichtlinie oder WRRL)26 den rechtlichen Rahmen für 

einen modernen Gewässerschutz („Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes 

Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“, Erwägungsgrund 1 

der WRRL) gesetzt hat. Ein weiteres Ziel des WHG ist die Reduktion der Einleitung von 

Schadstoffen in die Gewässer. Dies soll die Wasserqualität verbessern und die gesundheitliche 

Unbedenklichkeit des Wassers sicherstellen. Schließlich fördert das WHG die Zusammenarbeit 

zwischen den Bundesländern, den Kommunen und anderen relevanten Akteuren, um einen 

koordinierten und effizienten Gewässerschutz und eine effiziente Gewässerbewirtschaftung zu 

gewährleisten. Insgesamt dient das Wasserhaushaltsgesetz dazu, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen für den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Gewässer in Deutschland 

zu schaffen. 

Der Anwendungsbereich des WHG ist grundsätzlich eröffnet, wenn es um den Schutz, die 

Nutzung und die Bewirtschaftung der nationalen Gewässer geht. Ein wichtiges Indiz dafür, dass 

der Anwendungsbereich des WHG eröffnet ist, liegt vor, wenn ein Gewässer im Sinne der §§ 2,3 

WHG betroffen und eine Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 1, Abs. 2 WHG gegeben ist.  

2.1.1.1.1 Gewässerbenutzung nach dem WHG  

In § 2 WHG findet sich eine katalogartige Auflistung der Gewässertypen, auf welche das WHG 

anwendbar ist. Sinn und Zweck des § 2 WHG ist es, den sachlichen Geltungsbereich des WHG so 

weit zu umgrenzen, wie es erforderlich ist, um den Wasserhaushalt mit den Mitteln des 

Wasserwirtschaftsrechts beeinflussen zu können. Zu den aufgelisteten Gewässern gehören 

oberirdische Gewässer (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG), Küstengewässer (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

WHG) und das Grundwasser (§ 2 Abs. 1 Satz1 Nr. 3 WHG). 

Das im Kontext der oberflächennahen Geothermie zu betrachtende Gewässer, ist vor allem das 

Grundwasser, das unter der Erdoberfläche in den Poren der Erde oder in Spalten und Klüften 

von Gesteinen vorkommt (§§ 2 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 WHG). 

2.1.1.1.1.1 Geothermie und die Nutzung von Grundwasser 

Geothermische Anlagen nutzen die solare Strahlung sowie den terrestrischen Wärmestrom zur 

Energiegewinnung. Dabei kann das Grundwasser auf verschiedene Weisen betroffen sein.  

Für die Erschließung der Erdwärme kommen verschiedene technische Systeme zum Einsatz. 

Durch die Erdwärmenutzung wird unterschiedlich auf das Grundwasser eingewirkt zum 

 

25 Czychowski/Reinhardt, WGH, 13. Aufl. 2023, § 1 Rn. 1 ff.  

26 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0003.02/DOC_1&format=PDF, 
zuletzt abgerufen am 01.07.2024. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5c835afb-2ec6-4577-bdf8-756d3d694eeb.0003.02/DOC_1&format=PDF
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Belange überragende Bedeutung zukommen soll. An die Eintrittswahrscheinlichkeit eines 

Schadens, der durch den Bau einer Erdwärmesonde entstehen kann, sollen ausweislich der 

benannten Entscheidungen im Eil- und Hauptverfahren in einem Trinkwasserschutzgebiet 

deshalb nur geringe Anforderungen zu stellen sein. Im Falle der Verwirklichung der mit der 

Tiefenbohrung für Anlagen zur Nutzung oberflächennaher Geothermie einhergehenden 

Gefahren ist nach Auffassung der hessischen Rechtsprechung von Beeinträchtigungen des durch 

die Wasserversorger sicherzustellenden öffentlich-rechtlichen Auftrags der 

Trinkwasserversorgung auszugehen. Demgegenüber soll das private Interesse eines Einzelnen 

an einer Energieversorgung durch Erdwärme zurückstehen müssen. 

Befreiungen von den Anforderungen der Trinkwasserschutzgebietsverordnung sind gemäß § 52 

Abs. 1 Satz 2 WHG im Einzelfall grundsätzlich möglich, wenn der Schutzzweck der 

Wasserschutzgebietsverordnung nicht gefährdet wird oder überwiegende Gründe des Wohls 

der Allgemeinheit dies erfordern. Außerdem können gemäß § 52 Abs. 3 WHG auch außerhalb 

von festgesetzten Wasserschutzgebieten im Einzugsgebiet von öffentlichen 

Trinkwassergewinnungsanlagen Einzelanordnungen getroffen werden, wenn anderenfalls der 

mit der Festsetzung des Wasserschutzgebietes verfolgte Zweck gefährdet wäre, bzw. kann die 

Behörde im Rahmen ihres Ermessens nach § 12 Abs. 2 WHG (i.V.m. dem jeweiligen 

Landeswassergesetz) andere Gewässerbenutzungen zu Gunsten der öffentlichen 

Trinkwasserversorgung einschränken oder versagen. 

In einem Einzugsgebiet einer öffentlichen Trinkwassergewinnung ohne festgesetzte Schutzzone 

ist der Wasserversorger zu beteiligen, eventuelle Einwände sind in einer hydrogeologischen 

Stellungnahme zu bewerten. 

In jedem Fall stehen die Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis bzw. die Gewährung 

eventuell notwendiger Ausnahmen von Verboten (wie stets im wasserrechtlichen 

Gestattungsverfahren) im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Wasserbehörde. In 

Heilquellenschutzgebieten gilt das zu Wasserschutzgebieten Gesagte entsprechend, vgl. § 53 

Abs. 5 WHG. 

Noch nicht genutzte Grundwasservorkommen von guter Qualität und ausreichender Menge 

können ebenfalls durch Wasserschutzgebiete oder zumindest im Rahmen der Raumordnung für 

eine zukünftige Wasserversorgung gesichert werden. 

2.1.1.2 Landeswassergesetze 

In der seit dem 01.03.2010 geltenden Fassung stellt das WHG des Bundes eine Vollregelung dar. 

Die Länder können aber im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung zum 

Wasserhaushalt nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 32 GG von ihrer Abweichungskompetenz nach 

Art. 72 Abs. 3 Nr. 5 Gebrauch machen, sofern keine stoff- oder anlagenbezogenen Regelungen 

betroffen sind. Zuvor war das WHG ein Rahmengesetz, das von den Landeswassergesetzen 

detaillierter ausgefüllt wurde. 

Innerhalb der Landeswassergesetze finden sich überwiegend identische Regelungen, wie sie aus 

dem WHG bekannt und zuvor dargelegt worden sind (Ziffer 2.1.1.1 ff.).  

Teilweise beinhalten die Landeswassergesetze in ihren Regelungen zu Erdaufschlüssen 

Besonderheiten, welche Anlagen zur Nutzung oberflächennaher Geothermie betreffen.  

In Rheinland-Pfalz findet sich in § 49 Abs. 1 des Landeswassergesetzes (LWG Rh.-Pf.) die 

Festschreibung, dass entgegen der sonst ggf. möglichen Erlaubnisfreiheit nach 

§ 49 Abs. 1 Satz 2 WHG „eine Erlaubnis für die Errichtung und den Betrieb von Erdwärmesonden“ 

erforderlich sein soll. Dies soll nur für solche Erdwärmesonden nicht gelten, die bei Inkrafttreten 

https://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrierende_Gesetzgebung
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_72.html
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dieses Gesetzes rechtmäßig betrieben wurden. Eine Erlaubnis für Benutzungen nach § 9 

Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 WHG darf in Rheinland-Pfalz überhaupt nur erteilt werden, wenn eine 

nachteilige Veränderung der Wasserbeschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

Damit wird derzeit in Rheinland-Pfalz der Anwendungsbereich der wasserrechtlichen 

Anzeigepflicht beschränkt und anstelle der wasserrechtlichen Anzeigepflicht per se auf eine 

Erlaubnispflicht für Erdwärmesonden bestanden. Diese landesrechtliche 

Abweichungsmöglichkeit ergibt sich aus § 49 Abs. 4 WHG, nachdem die Bundesländer 

abweichende Regelungen zu Erdaufschlüssen in ihre Landeswassergesetze aufnehmen können. 

Hinsichtlich der erlaubnispflichtigen Bohrung mit Grundwasserrelevanz könnte § 49 Abs. 4 

WHG somit ganz konkret auch die Möglichkeit eröffnen, landesrechtliche Privilegierungen 

bestimmter Technologien festzuhalten. Bei einer derartigen landesrechtlichen Privilegierung 

der Nutzung von Anlagen zur Nutzung oberflächennaher Geothermie ist aber zwingend eine 

sorgfältige Abwägung mit den allgemeinen Bewirtschaftungszielen (§ 6 WHG) vorzunehmen. 

Regelungen zum Anzeigeverfahren finden sich in den Landeswassergesetzen von Bayern 

(Art. 30 des Bayerischen Wassergesetzes (BayWG)), Baden-Württemberg (§ 43 des Baden-

Württembergischen Wassergesetzes (BWWG)), Berlin (§ 37 des Berliner Wassergesetzes 

(BWG), Brandenburg (§ 56 des Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG)), Mecklenburg-

Vorpommern (§ 33 des Wassergesetzes für Mecklenburg-Vorpommern (MVLWaG)), Rheinland-

Pfalz (§ 46 des Rheinland-Pfälzischen Wassergesetzes (RhPfLWG)), Nordrhein-Westfalen 

(§ 34 des Landeswassergesetzes Nordrhein-Westfalen (NRWLWG)), Schleswig-Holstein 

(§ 40 des Wassergesetzes für Schleswig-Holstein (SchlHLWG)), Sachsen (§ 41 des Sächsischen 

Wassergesetzes (SächsWG)), das Saarland (§ 36 des Saarländischen Wassergesetzes 

(SaarlWG)) sowie Thüringen (§ 41 des Thüringischen Wassergesetzes (ThürWG)).  

2.1.1.3 Grundwasserverordnung (GrwV) 

Mit der Grundwasserverordnung vom 09.11.2010 (GrwV)65 soll die Ableitung bestimmter 

schädlicher Stoffe in das Grundwasser verboten bzw. begrenzt und eine systematische Kontrolle 

der Qualität dieser Gewässer ermöglicht werden. Die GrwV ist der nationale Umsetzungsakt der 

Richtlinie 2006/118/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2006 zum 

Schutz des Grundwassers vor Verschmutzungen und Verschlechterungen (GWRL), die am 

16.01.2007 in Kraft getreten ist. Sie ist eine Tochterrichtline der Wasserrahmenrichtlinie 

(2000/60/EG), welche am 22.12.2000 in Kraft getreten ist. Die GrwV wurde zuletzt im Jahr 2022 

novelliert (maßgeblich wegen der Nitrateintragsproblematik, der bisherige Schwellenwert von 

50 mg/l für Nitrat gilt seither für die Nitrateintragskonzentration (Nitratkonzentration vor der 

Denitrifikation im Grundwasser).66). Für alle Grundwassernutzungen und menschlichen 

Tätigkeiten, von denen räumlich und mengenmäßig relevante Stoffeinträge in das Grundwasser 

gelangen können, sollen möglichst einheitliche Anforderungen des Grundwasserschutzes erfüllt 

werden. Dazu wurde von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser im Jahr 2004 ein 

Beurteilungskonzept entwickelt. Dieses wurde im Zeitraum 2013-2015 überarbeitet und 2016 

veröffentlicht.67 In der aktualisierten und weiterentwickelten Fassung wurden weitere 

Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS-Werte) ergänzt und bisherige GFS-Werte auf den neuen 

Stand der Wissenschaft gebracht bzw. auf aktuelle Umweltqualitätsnormen für 

Oberflächengewässer abgestimmt. Die Grundwasserverordnung beschreibt einen 
 

65 Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung – GrwV) vom 9. November 2010 (BGBl. I S. 1513), zuletzt 
geändert durch Art. 1 Zweite ÄndVO vom 12.10.2022 (BGBl. I S. 1802). 

66 Die Bestimmung, wann eine Nitratbelastung vorliegt, also die Festlegung eines Grenzwertes (sogenannter Schwellenwert), erfolgt 
in der Grundwasserverordnung (GrwV). Entsprechend ist auch der Schwellenwert unter Berücksichtigung denitrifizierender 
Verhältnisse durch eine entsprechende Ergänzung in der GrwV festzulegen. Diesem Ziel diente die Novelle der GrwV 2022. 

67 Siehe LAWA, Ableitung von Geringfügigkeitsschwellenwerten für das Grundwasser, Stuttgart 2016. 
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Grundwasserkörper als eine Fläche, projiziert auf die Geländeoberfläche. Eine räumliche 

Bewertung von Grundwasserkörpern erfolgt nicht.68 Der mengenmäßig bzw. chemisch gute oder 

schlechte Zustand wird auf die Fläche des Grundwasserkörpers und nicht auf dessen Volumen 

bzw. am Volumen bestimmter Grundwasserleiter/-stockwerke bezogen. Aus hydrogeologischer 

Sicht ist eine tiefendifferenzierte und auf die Volumina konkreter Grundwasserstockwerke 

bezogene Bewertung fachlich geboten und für eine umweltverträgliche Bewirtschaftung des 

Grundwassers unabdingbar.69 Hinzu kommt, dass sich mit der volumenbezogenen 

Betrachtungsweise auch die im Bergrecht zu verankernden und sich auf Volumina beziehende 

Bergwerksfelder besser im Wasserrecht abbilden lassen als bisher. Nach den aktuellen 

Reglementierungen der Grundwasserverordnung wäre es denkbar, stabförmige unterirdische 

geothermische Speicher unbegrenzt in die Tiefe zu bauen.70 Hierbei würden die Einflüsse auf die 

unterschiedlichen Aquifertypen in einer Fläche subsumiert. Um unterirdische geothermische 

Speicher in der Grundwasserverordnung fachtechnisch angemessen zu berücksichtigen, könnte 

sich in der Zukunft eine Ergänzung der GrwV anbieten, die eine drei-dimensionale Bewertung 

der Einflüsse auf die Grundwasserqualität ermöglicht.71 

2.1.2 Bergrecht  

Die Errichtung und der Betrieb von unterirdischen Anlagen zur Bereitstellung geothermischer 

Energie sowie für unterirdische Anlagen zur Wärmespeicherung können in den 

Anwendungsbereich des Bergrechts fallen. Das Bergrecht wird in Deutschland im ganz 

Wesentlichen durch das BBergG geregelt.  

Das BBergG dient gemäß § 1 Abs. 1 BBergG der Sicherung der Rohstoffversorgung. Dafür stellt es 

ein Konzessions- und Genehmigungsverfahren auf. Die Funktionsweise des BBergG soll, 

zunächst auf abstrakter Ebene erläutert werden (Ziffer 2.1.2.1), bevor auf die Vorgaben des 

Bergrechts für Anlagen zur Bereitstellung oberflächennaher geothermischer Energie (Ziffer 

2.1.2.2) und auf Wärmespeicheranlagen (Ziffer 2.1.2.3) eingegangen wird.  

2.1.2.1 BBergG  

2.1.2.1.1 Anwendungsbereich und Funktionsweise des BBergG 

2.1.2.1.1.1 Bodenschätze  

Der Geltungsbereich des BBergG erstreckt sich gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 BBergG auf das 

Aufsuchen, Gewinnen und Aufbereiten von bergfreien und grundeigenen Bodenschätzen.  

Bodenschätze sind gemäß § 3 Abs. 1 BBergG definiert als alle mineralischen Rohstoffe in festem 

oder flüssigem Zustand und Gase, die in natürlichen Ablagerungen oder Ansammlungen in oder 

auf der Erde, auf dem Meeresgrund, im Meeresuntergrund oder im Meerwasser vorkommen. 

Wasser ist ausdrücklich vom Begriff des Bodenschatzes ausgenommen, um eine Überschneidung 

mit dem Wasserrecht auszuschließen.72 

Das BBergG unterscheidet in grundeigene Bodenschätze (§ 3 Abs. 2 BBergG) und bergfreie 

Bodenschätze (§ 3 Abs. 3 BBergG).  

 

68 Dazu Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 185. 

69 Dazu Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 185. 

70 Dazu Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 185. 

71 Dazu Hiester/Jungk/et. al., TEXTE 113/2022, S. 185.  

72 von Hammerstein, in: Boldt/Weller/Kühne/v. Mäßenhausen, BBergG, § 3 Rn. 5. 
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auch die allgemeinen Verbote und Beschränkungen; durch den Verweis auf § 50 BBergG die 

Anzeigepflicht sowie das Betriebsplanerfordernis, §§ 51 bis 57 BBergG. 

Das Erfordernis einer Bergbauberechtigung für einen Untergrundspeicher wird durch § 126 

BBergG nicht aufgestellt. Gemäß § 126 Abs. 2 BBergG liegt eine Untersuchung des Untergrunds 

für die Errichtung für Untergrundspeicher allerdings nur dann vor, wenn damit keine 

Aufsuchung (i. S. v. § 4 Abs. 1 BBergG) verbunden ist. Eine solche Aufsuchungstätigkeit unterläge 

bereits unmittelbar dem BBergG und damit auch der Erlaubnispflicht des § 6 BBergG.112  

Für einen für den Untergrundspeicher erforderlichen Rahmenbetriebsplan kann gemäß § 52 

Abs. 2a BBergG eine Planfeststellungspflicht bestehen, wenn das Vorhaben UVP-pflichtig ist (s. 

dazu Ziffer 2.1.3.4). 

Untergrundspeicher im Sinne von § 126 BBergG wurden in der jüngeren Vergangenheit 

insbesondere als Anlagen zur Speicherung von in einem Elektrolyseur produzierten Wasserstoff 

in den Blick genommen.113 

2.1.2.2 Anwendbarkeit des BBergG auf Anlagen zur Gewinnung von oberflächennaher 
Erdwärme 

Im Folgenden wird dargestellt, welche Vorgaben aus dem BBergG für die Errichtung und den 

Betrieb von Anlagen zur Gewinnung oberflächennaher Geothermie anwendbar sind.  

2.1.2.2.1 Gewinnung und Aufsuchung von Erdwärme 

Aufgrund der Änderung des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG stellt Erdwärme aus einer Teufe 

von weniger als 400 m nunmehr keine Erdwärme im Sinne des BBergG dar. Das Aufsuchen, 

Gewinnen, etc. von Wärme aus oberflächennaher Geothermie – soweit man darunter die 

Nutzung des Untergrunds bis zu einer Teufe von 400 m versteht – bedarf daher, wie dargelegt, 

keiner Bergbauberechtigung.  

Damit entfallen auch viele Einzelfallfragen. In der Behördenpraxis wurden in der Vergangenheit 

unterschiedliche Wege gesucht, damit die Gewinnung von Erdwärme aus oberflächennaher 

Geothermie nicht in den Anwendungsbereich des BBergG fällt. Anknüpfungspunkt war hierfür 

häufig der § 4 Abs. 2 Nr. 1 BBergG (s. auch Ziffer 2.1.2.1.1.2). Danach liegt eine Ausnahme vom 

Gewinnungsbegriff dann vor, wenn Bodenschätze in einem Grundstück aus Anlass oder im 

Zusammenhang mit dessen baulicher oder sonstiger städtebaulicher Nutzung gelöst oder 

freigesetzt werden. Die Länder hatten hier unterschiedliche Maßstäbe gewählt, wann die 

Gewinnung von Erdwärme die Voraussetzungen der Ausnahme des § 4 Abs. 2 Nr. 1 BBergG 

erfüllt.114 

Auf diese Fragen kommt es nun, aufgrund des Gesetzesänderung, nicht mehr an.  

Dies bedeutet aber nicht, dass Anlagen zur Gewinnung von oberflächennaher Erdwärme bzw. 

deren Bohrungen vom Anwendungsbereich des BBergG völlig ausgenommen sind. Der § 127 

BBergG ist weiterhin anwendbar. 

 

112 Mann, in: Boldt/Weller/Kühne/v. Mäßenhausen, BBergG, § 126 Rn. 10. 

113 Z. B. Langstädtler, ZUR 2021, 203. 

114 Bspw. Hessen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Saarland konkretisierten die Ausnahme durch eine Kombination 
einer maximalen Heizleistung und Mindestabständen zwischen der Erdwärmesonde und der Grundstücksgrenze. In Baden-
Württemberg und Sachsen-Anhalt wurde darauf abgestellt, wo die gewonnene Erdwärme genutzt wird, vgl. dazu 
Gaßner/Buchholz/Runschke, Oberflächennahe Geothermie: Möglichkeiten zur Vereinfachung und Beschleunigung des 
Zulassungsverfahrens, S. 59 f.  



TEXTE Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Steuerung des nachhaltigen und wasserschutzverträglichen Ausbaus 
geothermisch-energetischer Eingriffe in den oberflächennahen Untergrund (AnSAgE) – Abschlussbericht  

60 

 

Teufen ein Betriebsplan grundsätzlich nicht mehr erforderlich sein dürfte. Denn durch die 

Gesetzesänderung ist oberflächennahe Erdwärme (und ihre Aufsuchung und Gewinnung) nun 

nicht mehr im Anwendungsbereich des BBergG. Eine Betriebsplanpflicht dennoch auf der 

Grundlage von § 127 BBergG für erforderlich zu halten, würde diese Wertung umgehen. Dafür 

spricht auch die Gesetzesbegründung, wonach es „grundsätzlich auch keiner 

Betriebsplangenehmigung bedarf“.119 

Die Frage der Erforderlichkeit eines Betriebsplans ist im Voraus jedoch nicht verlässlich zu 

beantworten. Zu den weiteren Vorgaben des § 127 BBergG s. Ziffer 2.1.2.1.4. 

2.1.2.3 Anwendbarkeit des BBergG auf Anlagen zur Wärmespeicherung UTES 

Für die Frage, ob Anlagen zur Wärmespeicherung (UTES) in den Anwendungsbereich des 

BBergG fallen, ist zunächst zu bewerten, ob es sich bei der Errichtung oder dem Betrieb des 

UTES um eine Bodenschatzgewinnung i.S.v. § 2 Abs. 1 BBergG handelt. Des Weiteren könnte ein 

UTES auch als ein Untergrundspeicher i.S.d. BBergG zu bewerten sein, wodurch das BBergG 

ebenfalls anwendbar wäre. Auch § 127 BBergG kommt in Betracht.  

2.1.2.3.1 Gewinnung von Erdwärme  

Auf UTES wäre das BBergG jedenfalls dann anwendbar, wenn es sich bei der konkreten 

Betriebsweise um eine Erdwärmegewinnung handeln würde. Auch hier wirkt sich die Änderung 

des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG aus. Eine Erdwärmegewinnung i.S.d. BBergG liegt bei UTES 

jedenfalls dann nicht vor, wenn die Teufe geringer als 400 m ist.  

Nach alter Rechtslage und für UTES in größeren Teufen als 400 m stellte bzw. stellt sich die 

Frage, ob die Nutzung des oberirdisch erzeugten und im Untergrund lediglich gespeicherten 

Wärmeniveaus eine Form der bergrechtlich relevanten Erdwärmegewinnung darstellen kann. 

Das wäre nicht der Fall, wenn es maßgeblich auf die „Natürlichkeit“ des Vorkommens der 

Erdwärme ankäme, also ausschließlich geogene Erdwärme als vom Erdwärmebegriff umfasst 

anzusehen sein sollte.120  

Ausdrücklich regelt das BBergG, das ohnehin den Begriff der Erdwärme nicht definiert, dies 

nicht. Bezüglich der Bodenschätze ist das BBergG klar: Bodenschätze sind mineralische 

Rohstoffe, die in natürlichen Ablagerungen oder Ansammlungen vorkommen. Nach dem Willen 

des Gesetzesgebers sollten durch Menschenhand „künstlich geschaffene Ablagerungen oder 

Ansammlungen“ nicht zum Vorliegen eines Bodenschatzes führen.121 Überträgt man diese 

Erwägungen auf Erdwärme, die durch die Fiktion in § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG den 

bergfreien Bodenschätzen gleichgestellt ist, kann die vom Menschen oberirdisch erzeugte und in 

den Boden eingebrachte Wärme keine Erdwärme und somit auch keinen Bodenschatz im Sinne 

des Bergrechts sein.122 Die unterirdische Wärmespeicherung stellt jedenfalls dann keine 

Erdwärmenutzung dar, wenn anhand der Wärmebilanz davon auszugehen ist, dass bei der 

entnommenen Wärme die Wärme natürlichen Ursprungs nur einen vernachlässigbaren Anteil 

ausmacht.123 Dagegen unterfallen Speichervorgänge, bei denen nicht nur Wärme zu 

Speicherzwecken in den Untergrund geleitet wird, sondern gleichzeitig auch natürliche 

Wärmeenergie bei dem Vorgang gewonnen wird, als Gewinnungsvorgänge dem Bergrecht.124 

 

119 BT-Drs. 129/24, S. 125. 

120 Vgl. zum Ganzen: Neidig, Rechtsfragen saisonaler Aquifer-Wärmespeicher, S. 94.  

121 BT-Drs. 8/1315, S. 78. 

122 So auch Neidig, Rechtsfragen saisonaler Aquifer-Wärmespeicher, S. 96. 

123 von Hammerstein, in: Boldt/Weller/Kühne/v. Mäßenhausen, BBergG, § 3 Rn. 42 

124 Fehling/Schings, in: Schneider/Theobald, Recht der Energiewirtschaft, § 9. Zulassung von Erzeugungsanlagen Rn. 202. 
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Die Anzeigepflicht nach § 127 Abs. 1 BBergG besteht, wie bereits erläutert, für alle Bohrungen, 

die nicht unter § 2 BBergG fallen und soweit sie weiter als 100 m in den Boden eindringen. Somit 

dürften alle UTES, die Wasser (und nicht Sole) als Speichermedium nutzen, in den 

Anwendungsbereich von § 127 BBergG fallen, wenn sie Bohrungen von mehr als 100 m 

Eindringtiefe erfordern.  

Ebenso kann die zuständige Bergbehörde ggf. einen Betriebsplan fordern, s. 

Ziffer 2.1.2.1.4.3.Nach der hier vertretenen Auffassung (s. Ziffer 2.1.2.2.3) dürfte infolge der 

Änderung des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG und der damit einhergehenden Entscheidung 

des Gesetzgebers, dass Erdwärme aus Teufen von weniger als 400 m grundsätzlich nicht dem 

BBergG unterfallen, ein Betriebsplan wohl nur in Ausnahmefällen für erforderlich gehalten 

werden.  

2.1.2.4 Ergebnis zur Anwendbarkeit des BBergG auf Anlagen zur Gewinnung von 
oberflächennaher Erdwärme und UTES 

Aufgrund der Änderung des § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG ist das BBergG in weiten Teilen auf 

die Anlagen zur Nutzung oberflächennaher Geothermie nicht anwendbar. Für Anlagen zur 

Gewinnung von oberflächennaher Geothermie bedeutet dies, dass ggf. eine Anzeigepflicht nach 

§ 127 BBergG besteht.  

Wird neben Erdwärme auch Sole gewonnen, liegt eine Gewinnung von Sole und damit eines 

bergfreien Bodenschatzes vor, mit der Folge, dass eine bergrechtliche Genehmigung erforderlich 

ist. Etwas anderes gilt nur, wenn die Ausnahme des § 4 Abs. 2 S. 2 Nr. 1 BBergG greift.  

Für UTES gilt entsprechend, dass grundsätzlich eine Anzeigepflicht nach § 127 BBergG besteht. 

Diese entfällt, wenn eine bereits erlaubnispflichtige Aufsuchung von Sole vorliegt. Um 

Untergrundspeicher i.S.v. § 126 BBergG handelt es sich bei UTES nur dann, wenn Sole 

behälterlos gespeichert wird.  

 

2.1.3 Weitere Genehmigungen und Anzeigen 

Neben dem Berg- und Wasserrecht können für Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme und für 

UTES noch weitere Genehmigungs- und Anzeigetatbestände aus anderen Gesetzen einschlägig 

sein.  

2.1.3.1 Bauordnungsrecht und Bauplanungsrecht 

Grundsätzlich ist für bauliche Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen eine Baugenehmigung 

erforderlich. Dies bestimmt sich nach der jeweiligen Bauordnung der Länder.  

Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, sind jedoch vom Anwendungsbereich der 

Landesbauordnungen ausgenommen, sofern es sich nicht um ein oberirdisches Gebäude 

handelt, vgl. z. B. § 1 Abs. 2 Nr. 2 Brandenburgische Bauordnung130, § 1 Abs. 2 Nr. 2 

Hamburgische Bauordnung131, § 1 Abs. 2 Nr. 3 Hessische Bauordnung132.  

Handelt es sich bei den übertägigen Anlagen um Gebäude, was eine Frage des Einzelfalls ist, ist 

das Bauordnungsrecht anwendbar. Die Anwendung des Bergrechts auf diese Gebäude bleibt 
 

130 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15.11.2018 (GVBl.I/18, [Nr. 39]), zuletzt 
geändert zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.09.2023 (GVBl.I/23, [Nr. 18]). 

131 Hamburgische Bauordnung (HBauO) in der Fassung vom 14.12.2005 (HmbGVBl. 2005, 525), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 13.12.2023 (HmbGVBl. S. 443, 455). 

132 Hessische Bauordnung (HBO), in der Fassung vom 28.05.2018 (GVBl. 2018, 198), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
20.07.2023 (GVBl. S. 582). 
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unabhängig davon, denn zwischen dem Bergrecht und anderen Rechtsgebieten besteht insofern 

kein Ausschlussverhältnis (s.o., Ziffer 2.1.2.1.5.1).133  

Das Baurecht erfasst die oberirdischen Anlagen, nicht jedoch die Untertagenutzung selbst.134 

Denkbar wäre es allerdings auch, dass unterirdische Anlagen, die nicht der Bergaufsicht 

unterliegen – und daher nicht vom Anwendungsbereich der jeweiligen Landesbauordnung 

ausgenommen sind – nach Bauordnungsrecht zu beurteilen sind. Dann könnte eine 

Baugenehmigung erforderlich sein, wenn es sich bei der unterirdischen Anlage um eine Anlage 

im Sinne der jeweiligen Landesbauordnung handelt, was ebenfalls eine Frage des Einzelfalls 

darstellt (s. hierzu Ziffer 5.3.2.3).  

Ist eine Baugenehmigung erforderlich, muss die Anlage insbesondere auch 

bauplanungsrechtlich zulässig sein. Unterliegt eine Anlage der Bergaufsicht und ist sie daher 

vom Anwendungsbereich der Bauordnungen der Länder ausgeschlossen, können die Vorgaben 

des Bauplanungsrechts im Rahmen des Betriebsplanzulassung zu beachten sein. Dies gilt für 

solche Anlagen, für die ein Betriebsplan erforderlich ist, oder für erforderlich erklärt wird. 

Andernfalls sind die bauplanungsrechtlichen Vorgaben im Baugenehmigungsverfahren zu 

bewerten.  

In jedem Fall muss geprüft werden, ob für die entsprechende bauliche Anlage neben einer 

Baugenehmigung zusätzlich eine wasserrechtliche Anlagengenehmigung erforderlich ist (dazu 

ausführlich bereits Ziffer 2.1.1) Im Verhältnis zum Baurecht ordnet das einschlägige 

Landesrecht generell keine Konzentration von wasserrechtlicher Anlagengenehmigung und 

gegebenenfalls. erforderlicher Baugenehmigung an (anders jedoch beispielsweise 

Art. 20 Abs. 5 BayWG). Soweit nicht anderweitig bestimmt, ist das wasserrechtliche 

Prüfungsprogramm im Baugenehmigungsverfahren also nicht zu prüfen. Das Fehlen einer 

erforderlichen wasserrechtlichen Genehmigung steht der Erteilung der Baugenehmigung daher 

regelmäßig nicht entgegen.135 

2.1.3.2 Immissionsschutzrecht 

Eine Genehmigung nach dem BImSchG ist für Anlagen des Bergwesens oder Teile dieser Anlagen 

nur notwendig, soweit sie über Tage betrieben und errichtet werden, § 4 Abs. 2 BImSchG. Der 

Wortlaut unterscheidet sich hier zu den Bauordnungen der Länder, wo die Anlagen der 

Bergaufsicht unterfallen müssen (s.o.). Als Anlagen des Bergwesens werden Anlagen verstanden, 

die dem Aufsuchen oder Gewinnen und Aufbereiten von Bodenschätzen dienen (§ 2 Abs. 1 

Nr. 1 BBergG).  

Untertagespeicher sollen wegen § 126 BBergG unter die Ausnahme des § 4 Abs. 2 BImSchG 

fallen.136 Bei diesen der Regelung des § 126 BBergG unterfallenden Anlagen kann daher der 

übertägige Anlagenteil einer BImSchG-Genehmigung bedürfen.  

Anlagen, die nicht vom BBergG erfasst werden, etwa gemäß § 127 BBergG anzeigepflichtige 

Bohrungen können ein immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren auslösen.  

Genehmigungsbedürftig nach dem BImSchG sind die in § 1 Abs. 1 S. 1 der Vierten Verordnung 

zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetz (4. BImSchV)137 gelisteten Anlagen. Die 
 

133 Keienburg in: Boldt/Weller/Kühne/v. Mäßenhausen, BBergG, § 2 Rn. 13. 

134 Hellriegel, NVwZ 2013, S. 111. 

135 VGH Mannheim NVWZ-RR 1997, 614; VG München NVwZ-RR 2001, 154 (155). 

136 Jarass, BImSchG, 14. Auflage 2022, § 4 Rn. 37 mit Verweis auf BVerwGE, NVwZ 1992, 98. 

137 Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.05.2017 (BGBl. I S. 1440), die 
zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 12.10.2022 (BGBl. I S. 1799) geändert worden ist. 
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hier betrachteten Anlagen sind dort jedoch nicht genannt, mithin nicht nach dem BImSchG 

genehmigungspflichtig.  

Auch eine Anlage, die nicht nach dem BImSchG genehmigungspflichtig ist, kann die 

Anforderungen des BImSchG einhalten müssen. Gemäß § 22 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG sind 

immissionsschutzrechtlich nicht genehmigungspflichtige Anlagen so zu errichten und betreiben, 

dass Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem aktuellen Stand der Technik 

vermeidbar sind, und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen sind auf ein Mindestmaß 

zu beschränken. Ist für eine Anlage ein Betriebsplan erforderlich, können diese Vorschriften im 

Rahmen des § 48 Abs. 2 BBergG Berücksichtigung finden.138  

Besteht für die Anlage eine Genehmigungspflicht nach § 4 BImSchG, so ist die wasserrechtliche 

Anlagengenehmigung nach § 13 BImSchG in die immissionsschutzrechtliche Entscheidung 

einkonzentriert.139 

2.1.3.3 Naturschutzrecht 

In Bezug auf die naturschutzrechtlichen Auswirkungen von Geothermievorhaben ist das 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)140 anzuwenden. Die Berücksichtigung 

naturschutzrechtlicher Belange erfolgt – soweit ein Betriebsplan erforderlich ist – im Rahmen 

der Betriebsplanzulassung über § 48 Abs. 2 BBergG; eine zusätzliche Genehmigung ist nicht 

erforderlich.  

2.1.3.4 Umweltverträglichkeitsprüfung 

Das Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)141 kann eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) erforderlich machen.  

Für den Bereich des Bergbaus hat der Gesetzgeber bei der Umsetzung der zugrundeliegenden 

europäischen UVP-Richtlinie142 eine andere Regelungskonzeption verfolgt als im 

Geltungsbereich sonstiger Spezialgesetze für umweltrelevante Vorhaben. Denn während in den 

anderen Spezialgesetzen ein Verweis auf das UVPG oder die UVP in das jeweilige Fachrecht 

aufgenommen wurde, sind im BBergG eigene Regelungen zum Verfahren der UVP enthalten.143 

Durch § 51 UVPG wird eine Verbindung zwischen den allgemeinen Regelungen des UVPG und 

speziellen Vorschriften zur UVP im BBergG hergestellt.144  

Gemäß § 51 S. 1 UVPG wird bei bergbaulichen Verfahren, die in der Anlage 1 zum UVPG 

aufgeführt sind und dem Bergrecht unterliegen, eine UVP nach dem BBergG durchgeführt. § 51 

Satz 2 UVPG erklärt die Verfahrensvorschriften des UVPG lediglich dann für anwendbar, wenn 

das BBergG dies ausdrücklich vorsieht. 

 

138 BVerwG, Urt. v. 04.07.1986, 4 C 31/84, BVerwGE 74, 315–327; BVerwG, Urt. v. 14.12.1990, 7 C 18/90, RdL 1991, 151–153 (juris 
Rdnr. 8); VG Weimar, Urt. v. 05.06.1996, 7 K 697/93.We, ZfB 1996, 321, 328; BT-Drs. 11/4015, S. 7. 

139 Jarass, BImSchG, § 13 Rn. 6. 

140 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert 
durch Artikel 5 des Gesetzes vom 03.07.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 225).  

141 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt 
durch Art. 10 des Gesetzes vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden ist. 

142 Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei 
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. 

143 Wittman, in: Landmann/Rohmer UmweltR, 103. EL März 2024, UVPG § 51 Rn. 2. 

144 Wittman, in: Landmann/Rohmer UmweltR, 103. EL März 2024, UVPG § 51 Rn. 1. 
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Nach Ziff. 15 der Anlage 1 zum UVPG sind bergbauliche Vorhaben, nur nach Maßgabe der 

aufgrund des § 57c Nr. 1 des BBergG erlassenen Rechtsverordnung vom Anwendungsbereich 

des UVPG erfasst.  

Das Erfordernis einer UVP bei bergbaulichen Verfahren ergibt sich somit aus der aufgrund des 

§ 57c Nr. 1 BBergG erlassenen Rechtsverordnung, der Verordnung über die UVP bergbaulicher 

Vorhaben (UVP-V Bergbau).145 Der § 1 S. 1 UVP-V Bergbau regelt, welche bergbaulichen 

Vorhaben einer UVP bedürfen. Erfasst werden betriebsplanpflichtige Vorhaben; nicht 

betriebsplanpflichtige Vorhaben können daher nur nach Anlage 1 des UVPG UVP-pflichtig 

sein.146 Von Bedeutung für Geothermie-Vorhaben sind § 1 Nr. 8 (Tiefbohrungen ab 1.000 m Tiefe 

zur Gewinnung von Erdwärme in Naturschutzgebieten), Nr. 8a (Tiefbohrungen zur Aufsuchung 

und Gewinnung von Erdwärme mit Aufbrechen von Gestein unter hydraulischem Druck) und Nr. 

9 (sonstige betriebsplanpflichtige Vorhaben) UVP-V. Weiterhin ist eine allgemeine UVP-

Vorprüfung zur Feststellung der UVP-Pflicht im Einzelfall für Bohrungen ab 1.000 m Teufe zur 

Gewinnung von Bodenschätzen durchzuführen (§ 1 Nr. 10 UVP-V Bergbau). 

Für betriebsplanpflichtige Anlagen im Bereich der oberflächennahen Geothermie dürfte eine 

UVP mangels Tiefbohrung derzeit in aller Regel ausscheiden.  

Außerhalb des Bergrechts können Vorhaben nach Anlage 1 UVP-pflichtig sein.  

ATES könnten nach Nr. 13.3 Anlage 1 des UVPG UVP-pflichtig sein. Nr. 13.3 Anlage 1 des UVPG 

erfasst das Entnehmen, Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser oder Einleiten von 

Oberflächenwasser zum Zwecke der Grundwasseranreicherung für größere Entnahmevolumina. 

Daher können ATES, in Abhängigkeit vom jährlich geförderten Wasservolumen nach Nr. 13.3 

Anlage 1 zum UVPG, ggf. UVP-pflichtig sein bzw. der Pflicht zur standortbezogenen Vorprüfung 

unterliegen.147 

2.1.3.5 Geologiedatengesetz (GeolDG) 

Gemäß § 3 Abs. 2 Geologiedatengesetz (GeolDG)148 fallen einige der im Zusammenhang mit 

Geothermievorhaben durchzuführenden Tätigkeiten in den Anwendungsbereich des GeolDG.  

Dabei handelt es sich zum Beispiel um geothermische Messungen und Aufnahmen der 

Erdoberfläche oder des geologischen Untergrundes durch Bohrungen. Somit sind Bohrungen der 

zuständigen Behörde gemäß § 8 S. 1 GeolDG spätestens zwei Wochen vor Beginn anzuzeigen. 

Gemäß § 8 S. 2 GeolDG müssen die dort genannten Nachweisdaten der zuständigen Behörde 

übermittelt werden.149 

2.1.3.6 Standortauswahlgesetz (StandAG) 

Die Vorschrift des § 21 Standortauswahlgesetz (StandAG)150 stellt für Bohrungen von über 100 

m Teufe (ausdrücklich Teufe, nicht Eindringtiefe) Vorgaben auf, die dem Schutz vor Eingriffen in 

Regionen, die für die Lagerung radioaktiver Stoffe potenziell geeignet sind, dienen. Nach § 21 
 

145 Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Vorhaben vom 13.07.1990 (BGBl. I S. 1420), zuletzt geändert 
durch Art. 1 der Verordnung vom 18.12.2023 (BGBl. 2024 I Nr. 2).  

146 Neidig, Rechtsfragen saisonaler Aquiferspeicher, S. 152. 

147 Im Einzelnen dazu Neidig, Rechtsfragen saisonaler Aquifer-Speicher, S. 153. Auch, wenn eine Tiefbohrung von mehr als 1000 m 
Teufe vorliegt, kann für ATES eine UVP-Pflicht bestehen. Solche Teufen gehörten allerdings nicht mehr zur oberflächennahen 
Geothermie und liegen daher außerhalb des Untersuchungsbereichs des Gutachtens.  

148 Geologiedatengesetz vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387). 

149 Elgeti/Dietrich/Keller, Gutachten zu Beschleunigungsmöglichkeiten bei den Genehmigungsverfahren der mitteltiefen und tiefen 
Geothermie in Nordrhein-Westfalen, S. 60. 

150 Standortauswahlgesetz vom 5. Mai 2017 (BGBl. I S. 1074), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBl. 
2023 I Nr. 88). 
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Abs. 4 StandAG muss die Behörde, der eine Bohrung nach § 127 Abs. 1 Nr. 1 BBergG angezeigt 

wird, diese Anzeige dem Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) 

unverzüglich nach deren Eingang übermitteln. Insoweit ist also wieder die Eindringtiefe 

maßgeblich. Dies gilt allerdings nur für Bohrungen, die in den in § 21 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 oder 2 

StandAG genannten Gebieten, das sind identifizierte Gebiete nach § 13 Abs. 2 S. 1 StandAG oder 

Gebiete im Sinne des § 13 Abs. 2 S. 4 Hs. 2 StandAG, durchgeführt werden oder sich auf solche 

Gebiete auswirken können.  

Nach § 21 Abs. 2 S. 1 und Abs. 3 S. 1 StandAG dürfen Anträge auf Zulassung eines Vorhabens in 

Teufen von mehr als 100 m nach den Bestimmungen des BBergG in den benannten Gebieten nur 

unter den in § 21 Abs. 2 S. 1 StandAG genannten Voraussetzungen zugelassen werden.  

Die Begrifflichkeiten des StandAG und des BBergG sind hinsichtlich der Begriffe „Zulassung“ und 

„Teufe“ nicht kongruent.  

2.1.4 Exkurs: Gesetzgebungsverfahren zur Änderung der rechtlichen 
Rahmenbedingungen  

Dem vergangenen (20.) Bundestag lagen verschiedene Gesetzgebungsentwürfe vor, durch 

welche die rechtlichen Rahmenbedingungen für Anlagen der oberflächennahen Geothermie 

modifiziert werden sollten. Neben dem Bürokratieentlastungsgesetz, durch welches der § 3 

BBergG geändert wurde, gab es zwei weitere Gesetzesentwürfe. Diese Gesetzesentwürfe haben 

den 20. Bundestag allerdings vor der vorgezogenen Bundestagswahl am 23.02.2025 und der 

Konstituierung des 21. Deutschen Bundestages nicht mehr passiert. 

Nach dem Prinzip der sachlichen Diskontinuität verlieren alle im vorherigen Bundestag 

eingebrachten, aber nicht verabschiedeten Gesetzesentwürfe – so auch die sogleich 

vorgestellten – ihre Gültigkeit. Die Gesetzesentwürfe müssten daher erneut in den Deutschen 

Bundestag eingebracht werden, was bisher (Redaktionsschlusses zu diesem Gutachten) nicht 

der Fall war. 

Dennoch soll auf die Gesetzesentwürfe eingegangen werden, da die darin vorgeschlagenen 

Änderungen relevant für die Fragestellungen dieses Gutachtens sind. 

2.1.4.1 Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Einführung eines „GeoWG“, sowie zur 
Änderung des BBergG und WHG  

Das BMWK hatte dem 20. Bundestag den Entwurf für ein Gesetz zur Beschleunigung von 

Genehmigungsverfahren für Geothermieanlagen, Wärmepumpen und Wärmespeicher 

(Geothermie- und Wärmepumpengesetz - GeoWG-E) sowie weiterer rechtlicher 

Rahmenbedingungen für den klimaneutralen Ausbau der Wärmeversorgung vorgelegt.151 Ziel 

des Gesetzesentwurfs war es, die Erschließung des energetischen Potenzials der Geothermie 

sowie den Ausbau von Wärmepumpen zu beschleunigen.  

Der Gesetzesentwurf umfasste u.a. ein neues Stammgesetz – das GeoWG-E – sowie Änderungen 

im WHG und im BBergG. 

2.1.4.1.1 GeoWG-E 

Der Anwendungsbereich des GeoWG-E umfasste Anlagen zur Gewinnung von tiefer und 

oberflächennaher Geothermie, Wärmepumpen sowie Wärmespeichern und die dafür 

erforderlichen Bohrungen, § 2 GeoWG-E. Durch die Begriffsbestimmungen in § 3 GeoWG-E 

würde die bislang weithin herangezogene Differenzierung, wonach oberflächennahe Geothermie 

 

151 BT-Drs. 20/13092 vom 30.09.2024. 
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Bei der Errichtung, dem Betrieb und der Modernisierung von Erdwärmekollektoren bis zu 

einer Tiefe von vier Metern und außerhalb von Wasserschutzgebieten ist davon 

auszugehen, dass die Erdwärmekollektoren keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Grundwasserbeschaffenheit gemäß Satz 2 haben, wenn sie oder ihre Anlagenteile die 

Anforderungen nach § 35 Absatz 2 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen erfüllen. Die Vermutung nach Satz 3 gilt nicht, wenn aufgrund 

der räumlichen Konzentration der Anlagen in einem Gebiet eine nachteilige thermische 

Wirkung auf einen Grundwasserkörper oder einen Teil davon zu besorgen ist.“ 

Mit den Änderungen in § 49 Abs. 1 WHG sollten auch Sole-Wasser Wärmepumpen, die 

Erdwärme mittels Erdwärmekollektoren fördern, erlaubnisfrei gestellt werden.154 

2.1.4.2 Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren 
nach dem Wasserhaushaltsgesetz und zur Änderung des Bundeswasserstraßengesetzes 

Am 15.07.2024 wurde zudem der Referentenentwurf für ein Gesetz zur Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2023/2413 für Zulassungsverfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz und zur 

Änderung des Bundeswasserstraßengesetz vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV) vorgelegt. Dieser Entwurf zielt darauf ab, 

die Zulassungsverfahren nach dem WHG und dem Bundeswasserstraßengesetz (WaStrG) zu 

beschleunigen, um den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern. Der Gesetzesentwurf wurde 

am 06.11.2024 (Drs.-BT 20/13640) in den 20. Deutschen Bundestag eingebracht, aber ebenfalls 

nicht als Gesetz verabschiedet.  

In § 11a Abs.1 WHG-E sollte die Errichtung und Betrieb sowie Modernisierung von 

Wärmepumpen (Nr. 4) und die Nutzung des Untergrunds als Wärmespeicher sowie Errichtung 

und Betrieb eines Erdbeckens als Wärmespeicher, jeweils im Zusammenhang mit einer 

zugehörigen Anlage zur Erzeugung erneuerbarer Energie am selben Standort (Nr. 6) 

aufgenommen werden.  

Daneben waren für die Erteilung der Erlaubnis oder Bewilligung zuständigen Behörde in § 11a 

Abs. 7 WHG-E verkürzte Fristen zur Entscheidung geplant. 

Weiterhin sollten nach Ablauf des 20.11. 2025 begonnene Erlaubnis- oder 

Bewilligungsverfahren nach § 11a WHG-E elektronisch durchzuführen sein, § 11a Abs. 4 WHG-E. 

Im Zusammenhang mit der Errichtung, dem Betrieb und der Modernisierung für 

Wärmepumpen, die das Wasser eines oberirdischen Gewässers als Wärmequelle nutzen, sollten 

ebenfalls Vereinfachungen greifen. 

2.1.5 Zwischenergebnis  

Die Ermittlung der rechtlichen Rahmenbedingungen ergab, dass die Zulässigkeit der Errichtung 

von oberflächennahen Geothermie-Anlagen sich maßgeblich nach dem WHG richtet. Das BBergG 

spielt infolge der Gesetzesänderung zum 01.01.2025 nur noch eine untergeordnete Rolle (im 

Rahmen der Anzeige gemäß § 127 BBergG bzw. bei der Gewinnung oder Aufsuchung von Sole). 

Die Zulassung von oberflächennahen Geothermie-Anlagen stellt zudem eine Prüfung auf Ebene 

des Einzelfalls dar, die – soweit ersichtlich – keine planerischen Elemente enthält.  

2.2 Analyse der gesetzlichen Vorgaben in drei europäischen Ländern  

Für die Entwicklung von Lösungsansätzen war zudem die Situation in drei anderen 

europäischen Ländern zu analysieren. Im Folgenden wird daher die Genehmigungssituation für 
 

154 BT-Drs. 20/13092 vom 30.09.2024, S. 21. 
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Anlagen der oberflächennahen Geothermie in den Niederlanden (Ziffer 2.2.1), Österreich 

(Ziffer 2.2.2) und der Schweiz (Ziffer 2.2.3) vorgestellt.  

Zudem ergab sich im Rahmen der Recherche, dass u.a. die Stadt Zürich und die Stadt Wien zur 

Energie- und Wärmeversorgung verschiedene Konzepte entworfen haben, die übertragbare 

Ansätze für die Steuerung oberflächennaher Geothermie-Anlagen beinhalten könnten. Daher 

wird, unter Ziffer 2.2.5, auf diese Konzepte eingegangen. 

2.2.1 Niederlande 

Im Folgenden werden der Rechtsrahmen, die daraus folgenden Pflichten und die zuständigen 

Behörden für Geothermieanlagen in den Niederlanden vorgestellt. 

2.2.1.1 Rechtsrahmen 

Der Rechtsrahmen zur Nutzung von Geothermie basiert maßgeblich auf dem Gesetz über 

Umwelt und Planung155 (Environment and Planning Act (EPA), niederländisch „Omgevingswet“). 

Dieses bündelt und modernisiert die Gesetze bzgl. Raumordnung, Wohnungsbau, Infrastruktur, 

Umwelt, Natur und Wasser. Sinn und Zweck des Gesetzes ist die Gewährleistung einer gesunden 

Lebensumgebung, die den Bedürfnissen der Gesellschaft entspricht. Es trat am 01.01.2014 in 

Kraft und wird durch drei Ministerialdekrete (niederländisch „Ministeriele Besluiten“) ergänzt: 

► die Umweltverordnung156 (niederländisch „Omgevingsbesluit“ [Ob]) 

► das Dekret über die Qualität des Lebensumfeldes157 (niederländisch „Besluit kwaliteit 

leefomgeving [Bkl]") 

► die Verordnung über Aktivitäten im Bereich des Lebensumfelds158 (niederländisch „Besluit 

activiteiten leefomgeving [Bal]") 

Die Bal enthält die wesentlichen Regelungen für Anlagen zur Nutzung von oberflächennaher 

Geothermie (der sog. „Bodenenergie“ bzw. den „Bodenenergiesystemen“) und macht Vorgaben, 

die den Raum von der Erdoberfläche bis zu einer Tiefe von 500 m unter der Oberfläche 

umfassen (Abbildung 4). "Bodenenergiesysteme" werden in Appendix I zu Art. 1.1 Bal 

(niederländisch „Bijlage I. bij artikel 1.1 van het Bal”) definiert als Anlagen zur Nutzung des 

Erdreichs für die Zufuhr von Wärme oder Kälte zur Beheizung oder Kühlung von Räumen in 

Bauwerken. Diese Definition stellt bemerkenswerterweise nicht auf die Nutzung von Erdwärme 

ab, sondern auf die Nutzung des Erdreichs, sodass auch Erdwärmespeicher in den 

Anwendungsbereich fallen können. Es wird insofern nicht zwischen Anlagen zur Gewinnung von 

Erdwärme und Wärmespeichern differenziert. 

Geothermieanlagen können weiterhin durch das Bergrecht, genauer: das Bergbaugesetz 

(niederländisch „Mijnbouwwet“159) geregelt werden. Davon sind alle Vorhaben umfasst, die eine 

Tiefe von mehr als 500 m erreichen. Die Grenze zwischen Bergbaugesetz und EPA bei 500 m ist 

keine fachliche, sondern eine vom Gesetzgeber gewählte Grenze. Das Bergrecht macht im 

 

155 Omgevingswet, in der Fassung vom 26.04.2016 (Stb. 2016, 156), zuletzt geändert am 01.01.2024 (Stb. 2023, 89, Stb. 2023, 113, Stb. 
2023, 320 und Stb. 2023, 470). 

156 Omgevingsbesluit, in der Fassung vom 31.08.2018 (Stb. 2018, 290), zuletzt geändert am 26.04.2024 (Stb. 2024, 122 und Stb. 2023, 
472). 

157 Besluit kwaliteit leefomgeving, in der Fassung vom 31.08.2018 (Stb. 2018, 292), zuletzt geändert am 26.06.2024 (Stb. 2024, 194). 

158 Besluit activiteiten leefomgeving, in der Fassung vom 03.07.2018 (Stb. 2018, 293), zuletzt geändert am 14.02.2024 (Stb. 2024, 57). 

159 Mijnbouwwet, in der Fassung vom 31.10.2002 (Stb. 2002, 542), zuletzt geändert am 17.04.2024 (Stb. 2024, 95). 
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Vergleich zum EPA die strengeren Vorgaben und ist durch weitere Rechtsakte ausgestaltet, wie 

beispielsweise die Bergverordnung160. 

Abbildung 4: Rechtsbereiche der „Bodenenergie“ und Geothermie 

 
Veranschaulichung der Bereiche Bodenenergie (bis 500 m) und Geothermie (ab 500 m) 

Quelle: https://geothermie.nl/en/, zuletzt abgerufen am 22.04.2025) 

2.2.1.2 Anzeige- und Genehmigungspflichten 

Nach dem Anhang I. zu Art. 1.1 Bal wird zwischen geschlossenen und offenen Systemen 

unterschieden. Abhängig von der Art und der Größe des Systems bestehen unterschiedliche 

Pflichten. 

2.2.1.2.1 Geschlossene Systeme 

Geschlossene Systeme kennzeichnet, dass die Anlage über ein geschlossenes Leitungssystem 

verfügt. Für sie genügt in den meisten Fällen eine einfache Meldung an die zuständige Behörde. 

Mit dem Vorhaben darf nicht begonnen werden, wenn nicht mindestens vier Wochen zuvor die 

Behörde informiert wurde. 

Die Meldung muss folgende Basisinformationen enthalten, vgl. Art. 2.17 Bal: 

 

160Mijnbouwbesluit, in der Fassung vom 06.12.2002 (Stb. 2002, 604), zuletzt geändert am 11.11.2021 (Stb. 2021, 573).  

https://geothermie.nl/en/
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beziehen sich z. B. darauf, wie eine Geothermieanlage geplant, gebaut, gewartet, repariert und 

stillgelegt werden muss und welche Qualitätsstandards ein Unternehmen, das diese Tätigkeiten 

ausführt, einhalten sollte. 

Es bestehen zusätzliche technische Anforderungen, z. B. für die Berechnung von Interferenzen. 

Diese ergeben sich aus der Richtlinie 8200 zu Aufgaben der zuständigen Behörde für 

Bodenenergie („Richtlijn 8200 Bevoegd gezag taken Bodemenergie“). Hierdurch soll der 

Entscheidungsprozess der zuständigen Behörden vereinfacht und vereinheitlicht werden. 162 

2.2.1.2.5 Zuständigkeiten 

Die Zuständigkeiten sind im nationalen Umwelt- und Planungsgesetz und im zugehörigen Bal 

festgelegt. Falls eine Genehmigung erforderlich ist, kann die zuständige Behörde in der 

Genehmigung zusätzliche Vorschriften oder Spezifikationen festlegen. 

Für geschlossene Energiesysteme ist die zuständige Behörde („bevoegd gezag“) nach Art. 2.3 Bal 

der Stadtrat („college van burgemeester en wethouders“) derjenigen Stadt, in deren Gebiet das 

Vorhaben durchgeführt wird. 

Für offene Energiesysteme ist die zuständige Behörde die Provinzregierung („gedeputeerde 

staten“) derjenigen Provinz, in der das Vorhaben durchgeführt wird, vgl. Art. 2.5 Bal. 

2.2.1.2.6 Beteiligte Behörden 

Darüber hinaus werden von der zuständigen Behörde nach Art. 18.6 Omgevingswet spezielle 

Aufsichtspersonen („toezichthouders“) eingesetzt.  

Im Allgemeinen sind Umweltdienste („milieudiensten“) mit der Ausarbeitung von 

Genehmigungen, im Auftrag der zuständigen Behörde, und mit der Durchführung von Kontrollen 

betraut. Wie bereits dargestellt, können sich die Behörden bei der Genehmigungsbearbeitung an 

Richtlinien orientieren. 

2.2.2 Österreich 

2.2.2.1 Begrifflichkeiten 

Eine Legaldefinition des Begriffs „geothermische Energie“ findet sich in § 5 Abs. 1 Nr. 25 

Erneuerbaren-Ausbau-Gesetzes (EAG)163 als Energie, die in Form von Wärme unter der festen 

Erdoberfläche gespeichert ist. Sie ist eine Form der „Energie(n) aus erneuerbaren Quellen“ gem. 

§ 5 Abs. 1 Nr. 13 EAG. 

Eine Abgrenzung zwischen oberflächennahen Eingriffen und tieferen Eingriffen ergibt sich in 

Österreich durch zwei bundesgesetzliche Bestimmungen (dazu sogleich). Beide Bestimmungen 

stellen auf eine Tiefe von 300 m ab.  

2.2.2.2 Zivilrechtliche Basis 

In Österreich gehört der unterirdische Erdkörper wie auch der Luftraum gemäß § 297 

Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (AGBG)164 zum Liegenschaftseigentum. Nur 

 

162 Die Richtlinien stehen zur Verfügung unter https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-8200, zuletzt abgerufen am 
25.07.2024. 

163 Bundesgesetz über den Ausbau von Energien aus erneuerbaren Quellen (EAG), in der Stammfassung vom 27.07.2021 (BGBl. I Nr. 
150/2021), zuletzt geändert am 17.04.2024 (BGBl. 27/2024).  

164 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (AGBG), in der Stammfassung von 1812 (JGS Nr. 946/1811), zuletzt geändert am 01.05.2024 
(BGBl. I Nr. 33/2024). 

https://www.sikb.nl/bodembeheer/richtlijnen/richtlijn-8200
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Kohlenwasserstoffe und bergfreie mineralische Rohstoffe sind nach dem Mineralrohstoffgesetz 

vom Grundeigentum ausgenommen.  

Die im Boden befindliche Erdwärme gehört sohin dem Liegenschaftseigentümer, der 

grundsätzlich frei darüber verfügen darf.165 Das gilt auch für tiefe Geothermie.  

2.2.2.3 Rechtsrahmen Bewilligungspflichten 

2.2.2.3.1 Raumplanung 

Auf der Ebene der Länder gelten Raumordnungsgesetze, die die Berücksichtigung von 

erneuerbarer Energiegewinnung vorschreiben und es den Ländern ermöglichen, Umwidmungen 

für die Nutzung von erneuerbarer Energie durchzuführen (Tabelle 1). 

Außerdem verbietet § 3 Abs 1 Erneuerbare-Wärme-Gesetz das Errichten von Anlagen, die mit 

fossilen Brennstoffen errichtet werden können, für „neue Baulichkeiten“ und fördert so, indirekt, 

den Einsatz auch der Geothermie. 

Die Länder stellen Pläne zur Verfügung, die besonders geeignete Standorte für Geothermie 

identifizieren. Beispielsweise hat Wien einen Erdwärmepotentialkataster veröffentlicht, in dem 

man durch eine interaktive Karte geothermisches Potential abfragen kann. Daneben sind auch 

andere nachhaltige Energiegewinnungspotentiale abrufbar, wie das für PV-Anlagen oder 

Windenergie. 

2.2.2.3.2 Bergrecht 

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 Mineralrohstoffgesetz (MinroG)166 gilt u.a. für das Aufsuchen, Gewinnen und 

Aufbereiten von bergfreien, mineralischen Rohstoffen. Die Definition von bergfreien 

mineralischen Rohstoffen folgt aus § 3 Abs. 1 MinroG; Erdwärme wird hier nicht genannt und ist 

somit kein bergfreier mineralischer Rohstoff i.S.d. MinroG.  

Das Gesetz gilt allerdings gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 1 MinroG auch für die bergbautechnischen 

Aspekte des Suchens und Erforschens von Vorkommen geothermischer Energie sowie des 

Gewinnens dieser Energie (Erdwärme, Wärmenutzung der Gewässer), soweit hierzu Stollen, 

Schächte oder mehr als 300 m tiefe Bohrlöcher hergestellt oder benutzt werden, § 2 Abs. 2 Nr. 2 

MinROG. Dies dient der Abgrenzung zu den in § 2 Abs. 1 MinroG erwähnten bergbaulichen 

Tätigkeiten (Aufsuchen, Gewinnen, Aufbereiten von bergfreien mineralischen Rohstoffen). In 

diesem Zusammenhang ist die Ansicht des Verfassungsgerichtshof (VfGH) zu berücksichtigen, 

welche dem Begriff „Bergwesen“ auch noch andere, die Erdkruste nutzende Tätigkeiten 

zuschreibt, solange diese auf eine „für das Gewinnen von Mineralien kennzeichnende Weise“ 

erfolgen. 167  

Gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 2 bis 4 MinroG gilt das Gesetz auch für verschiedene Untersuchungs- und 

Erforschungstätigkeiten in Bezug auf die Lagerung und Einbringung von Stoffen. Die 

Speicherung ist ausdrücklich nur in Bezug auf Kohlenwasserstoffe normiert, § 2 Abs. 1 Nr. 3 

MinroG. 

Zur Herstellung (Errichtung) von Zwecken des Bergbaus dienenden Bohrungen mit Bohrlöchern 

und Sonden ab 300 m Tiefe ist nach § 119 Abs. 1 MinroG eine Bewilligung der Bergbaubehörde 

einzuholen. Im Rahmen des Antrags müssen gemäß § 119 Abs. 1 MinroG Angaben über die 

geplante Anlage eingereicht werden (s. dazu sogleich Ziffer 2.2.2.6.3). Je nach Komplexität der 
 

165 Anders als in Deutschland.  

166 Mineralrohstoffgesetz (MinroG), in der Stammfassung vom 01.01.1999 (BGBl. I Nr. 38/1999), zuletzt geändert am 14.04.2022 
(BGBl. 60/2022). 

167 VfGH, Erkenntnis vom 12.12.1992, G171/91-29 und G115/92-22. 
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Bei Vorhaben, die dem MinroG unterliegen, entfällt die Bewilligungspflicht nach § 31c Abs 2 

WRG, wenn das Vorhaben außerhalb wasserrechtlich besonders geschützter Gebiete geplant ist.  

2.2.2.3.4 Gewerbliches Betriebsanlagenrecht 

Bei Anlagen, die als gewerbliche Betriebsanlagen der Genehmigungspflicht nach § 74 

Gewerbeordnung (GewO)173 dem gewerblichen Betriebsanlagenrecht174 unterliegen, ist nach 

§ 356b GewO u.a. das WRG im Verfahren über die Erteilung der Betriebsanlagengenehmigung 

mitanzuwenden. Dies gilt u.a. für Erd- und Wasserwärmepumpen nach § 31c Abs 5 WRG.  

Für Anlagen zur privaten Nutzung greift die Genehmigungspflicht nach § 356b GewO nicht. Die 

Anwendung des MinroG ist allerdings unabhängig von der gewerblichen oder privaten Nutzung 

der Anlage. 

2.2.2.3.5 Vollzugsbehörden und untergesetzliche Vorgaben 

Der Vollzug der Bundesgesetze MinroG, WRG und GewO erfolgt im Wege der mittelbaren 

Bundesverwaltung durch die Bezirksverwaltungsbehörden und die 

Landeshauptmänner*Landeshauptfrauen.  

Die Bundesländer haben zu den wasserrechtlichen Genehmigungserfordernissen z.T. Leitfäden 

und Merkblätter herausgegeben, die jedoch die bundesgesetzlichen Vorgaben nur interpretieren 

und erläutern können.  

Tabelle 1: Kategorienbildung nach Bildungserfordernissen 

Kategorienbildung Bildungserfordernis 

Tiefsonden, die eine Tiefe von 300 m 
überschreiten 

► Genehmigung nach § 119 MinroG 

► Genehmigung nach § 31c Abs 5 WRG, wenn in 

wasserrechtlich besonders geschütztem Gebiet 

► Genehmigung nach § 365b GewO, wenn gewerblich 

(Mitanwendung WRG) 

Entnahme von Grundwasser und Rückführung 
nach thermischer Nutzung 

► Genehmigung nach §§ 10, 32 WRG 

► Genehmigung nach § 365b GewO, wenn gewerblich  

Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme in 
wasserrechtlich besonders geschützten 
Gebieten und in geschlossenen 
Siedlungsgebieten ohne zentrale 
Trinkwasserversorgung 

► Genehmigung nach § 31c Abs 5 WRG im 

Anzeigeverfahren 

► Genehmigung nach § 365b GewO, wenn gewerblich 

(Mitanwendung WRG) 

Anlagen zur Gewinnung von Erdwärme in Form 
von Vertikalkollektoren (Tiefsonden), 
außerhalb von wasserrechtlich besonders 
geschützten Gebieten in Gebieten mit 
gespannten oder artesisch gespannten 
Grundwasservorkommen 

► Genehmigung nach § 31c Abs 5 WRG im 

Anzeigeverfahren 

► Genehmigung nach § 365b GewO, wenn gewerblich 

(Mitanwendung WRG) 

Anlagen zur Wärmenutzung der Gewässer  ► Genehmigung nach § 31c Abs 5 WRG im 

Anzeigeverfahren 

 

173 Gewerbeordnung (GewO), in der Stammfassung vom 18.03.1994 (BGBl. Nr. 194/1994), zuletzt geändert am 05.06.2014 (BGBl. Nr. 
56/2024).  

174 Eine Einrichtung, die der Entfaltung einer gewerblichen Tätigkeit zu dienen bestimmt ist. 
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Abbildung 5:  Beispielhaftes Schaubild zur Veränderung der Temperatur des Bodens rund um 
Erdwärmesonden 

 

Quelle: https://www.geotest.ch/de/aktuell/hydrogeologie-geothermie/neue-sia-norm-384-6-erdwaermesonden-das-

muessen-sie-wissen, zuletzt abgerufen am 22.04.2025 

Aus der Abbildung 5 wird das in der aktualisierten SIA-Norm 384/6 adressierte Problem 

ersichtlich. Auf der linken Seite und unten mittig im Bild ist die Bodentemperatur nach 50 Jahren 

Wärmeentzug durch eine einzelne Erdwärmesonde (kleine blaue Kreise) dargestellt. Die rote 

Fläche stellt die praktisch unveränderte Bodentemperatur dar. Nur im unmittelbaren Bereich 

um die Sonde wird der Boden stärker abgekühlt (grün, blau). Falls in der Projektumgebung 

weitere EWS in Betreib sind, können sich die Temperatursenken nahe beieinander liegender 

Sonden überlagern. Auf der rechten Seite des Bildes ist zu sehen, dass die Temperatursenken 

benachbarter Erdwärmesonden sich stark überlagern und so zu einer zusätzlichen Abnahme der 

Bodentemperaturen führen. Nach der neuen SIA-Norm 384/6 muss diese bestehende und zu 

erwartende Erdwärmenutzung bei der Planung eines Projektes berechnet werden. 

Planende müssen sich also in Zukunft mit energieplanerischen Fragestellungen 

auseinandersetzen und sind deshalb stärker als bisher auf Daten aus den kantonalen 

geographischen Informationssystemen angewiesen. Die neue Norm enthält deshalb auch einen 

Vorschlag für den geregelten Datenaustausch über öffentliche geografische Informationssysteme 

(GIS) für die Bereitstellung planungsrelevanter Informationen zu Bohrungen.199 

2.2.3.2.2 Vollzugshilfen des Bundes 

Der Bund hat zudem im Jahr 2009 die Vollzugshilfe „Wärmenutzung aus Boden und Untergrund“ 

für Behörden und Fachleute publiziert, um die Bewilligungspraxis zu harmonisieren.200 Die 

Vollzugshilfe äußert sich zu den Erdwärmesonden, Erdwärmekollektoren (dort „Erdregister“), 

Wärmekörben (ein ähnlich einer Feder zylindrisch aufgewickeltes Rohr, das in geringen Teufen 

von ein bis vier Metern Erdwärme gewinnt) und Energiepfählen (wie Erdwärmesonden vertikal 

in den Boden eingelassene Sonden, die bei der Neuerrichtung von Gebäuden mit ohnehin für den 

Lastabtrag erforderlichen Pfählen kombiniert werden), sowie zur Grundwasserwärmenutzung.  

 

199 https://geothermie-schweiz.ch/der-sia-hat-die-norm-zu-den-erdwaermesonden-ueberarbeitet/, zuletzt abgerufen am 
25.04.2025. 

200 Bundesamt für Umwelt, Wärmenutzung aus Boden und Untergrund, Vollzugshilfe für Behörden und Fachleute im Bereich 
Erdwärmenutzung. 

https://www.geotest.ch/de/aktuell/hydrogeologie-geothermie/neue-sia-norm-384-6-erdwaermesonden-das-muessen-sie-wissen
https://www.geotest.ch/de/aktuell/hydrogeologie-geothermie/neue-sia-norm-384-6-erdwaermesonden-das-muessen-sie-wissen
https://geothermie-schweiz.ch/der-sia-hat-die-norm-zu-den-erdwaermesonden-ueberarbeitet/
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werden sollen (Abbildung 6).217 Die Darstellung folgt der im Konzept „Energieversorgung 2050“ 

gezeigten Versorgungsstruktur für das Jahr 2050, wonach Fernwärmeversorgung (fokussiert auf 

Gebiete mit großer Energienachfrage), Energieverbunde (Nutzung standortgebundener 

Energiequellen) und dezentrale Energieversorgung (in Gebieten ohne Fernwärmeversorgung 

und ohne energiepolitische Vorgaben) unterschieden und ausgewiesen werden sollen.  

Abbildung 6:  Energieplankarte der Kommunalen Energieplanung der Stadt Zürich 

 

Quelle: https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-

stadtrates/stadtratsbeschluesse/2022/Dez/stzh-strb-2022-1542.html, zuletzt abgerufen am 25.04.2025 

 

Neben der Energieplankarte gibt es weitere Themenkarten, von denen einige für 

oberflächennahe Geothermie relevant sind, etwa die Themenkarte T10 (Abbildung 7): 

 

217 Stadt Zürich, Kommunale Energieplanung der Stadt Zürich. Überarbeitung 2022. Planungsbericht Energieversorgung, Beilage 2 zu 
STRB Nr. 1542/2022, S. 7. 

https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtratsbeschluesse/2022/Dez/stzh-strb-2022-1542.html
https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/index/politik_u_recht/stadtrat/geschaefte-des-stadtrates/stadtratsbeschluesse/2022/Dez/stzh-strb-2022-1542.html
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Abbildung 7:  Themenkarte T10 „Einsatz von Erdwärmesonden“ in der Stadt Zürich als Teil der 
kommunalen Energieplanung 

 

Quelle: https://www.stadt-zuerich.ch/energie/de/index/energiepolitik/energieplanung/dokumente.html, zuletzt abgerufen 

am 25.04.2025 

In der Erläuterung dazu heißt es:  

„Aus der Themenkarte T10 wird ersichtlich, wo Erdwärmesonden erlaubt, mit Auflagen 

realisierbar oder verboten sind. Ausserdem sind darin grosse unterirdische Infrastrukturen 

eingetragen, zu denen Erdwärmesonden einen Sicherheitsabstand einhalten müssen. Auch 

diese Informationen sollen mittelfristig in der Auflösung des Katasterplans im Internet 

dargestellt werden. Keinen Hinweis gibt die Themenkarte zur Gefahr der gegenseitigen 

unerwünschten Beeinflussung von nahe beieinander liegenden Erdwärmesonden 

(Stichwort: Wärmeklau). Die räumliche Koordination, die der dichte Einsatz von 

Erdwärmesonden erfordert, muss im Rahmen des Bewilligungsverfahrens für 

Erdwärmesonden sichergestellt werden. Nach dem Willen des Stadtrats soll in dieser Sache 

zusammen mit dem Kanton Zürich (AWEL) und dem Normenwesen (SIA) nach Lösungen 

gesucht werden, die für alle Gemeinden im Kanton gleichermassen gelten (z. B. Auflagen 

zur thermischen Regeneration von Erdwärmesonden). Die SIA-Norm 384/6 

Erdwärmesonden wurde überarbeitet. In Zukunft soll die Planung von Erdwärmesonden 

die Bebauungsdichte und damit die Gefahr gegenseitiger Beeinflussung benachbarter 

Anlagen berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund plant die Stadt Zürich eine Analyse des 

Stadtgebietes entsprechend der Gebietsklassen der SIA-Norm. Die Resultate sollen in eine 

weitere Themenkarte einfliessen, die Bauherrschaften und Planenden im Hinblick auf die 

Anwendung der neuen Norm zur Verfügung gestellt werden soll.“218 

Für oberflächennahe Geothermie von Relevanz ist zudem die Themenkarte T9 „Energienutzung 

aus Gewässern, Grundwasser und untiefer Geothermie“ (Abbildung 8). Diese zeigt 

 

218 Stadt Zürich, Kommunale Energieplanung der Stadt Zürich. Überarbeitung 2022. Planungsbericht Energieversorgung, Beilage 2 zu 
STRB Nr. 1542/2022, S. 91. 

https://www.stadt-zuerich.ch/energie/de/index/energiepolitik/energieplanung/dokumente.html
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„basierend auf dem Wärmenutzungsatlas des Kantons Zürich, wo gemäß den Vorgaben des 

Gewässerschutzes Potenziale zur Energienutzung aus Oberflächengewässern, Grundwasser 

und untiefer Geothermie vorhanden sind. Zusätzlich umfasst die Themenkarte die 

Perimeter der öffentlichen Fernwärmeversorgungen, in denen die Nutzung von Fernwärme 

im Falle der Wärmeversorgung Priorität hat.“ 

Abbildung 8:  Themenkarte T9 „Energienutzung aus Gewässern, Grundwasser und untiefer 
Geothermie“ der Kommunalen Energieplanung Zürich 

 

Quelle: https://www.stadt-zuerich.ch/energie/de/index/energiepolitik/energieplanung/dokumente.html 

Weitere Bezüge zeigen sich in der Themenkarte T11 „Heizen und Kühlen mit Außenluft“ und 

T12 „Thermische Sonnenenergienutzung“. 219 Die Karten zeigen jeweils auch auf, wo Energie aus 

der Außenluft bzw. aus der Sonne zur thermischen Regeneration von Erdwärmesonden genutzt 

werden kann. 

2.2.5.2 Stadt Wien 

2.2.5.2.1 Themenstadtplan Energie  

Auch die Stadt Wien stellt energierelevante Informationen für ihr Stadtgebiet in Themenkarten 

dar und macht diese online verfügbar.220  

 

219 Stadt Zürich, Kommunale Energieplanung – Themenkarte T11 - Heizen und Kühlen mit Aussenluft und Themenkarte T12 - 
Thermische Sonnenenergienutzung. 

220 https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/, zuletzt abgerufen am 12.11.2024. 

https://www.stadt-zuerich.ch/energie/de/index/energiepolitik/energieplanung/dokumente.html
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/energie/themenstadtplan/
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► Orange: Der Standort befindet sich in einem Prüfgebiet. Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist 

erforderlich. Die Standortverhältnisse sind aus wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer 

Sicht im Zuge einer Einzelfallprüfung zu bewerten. Eine Beteiligung der Fachbehörden SGD, LfU 

und/oder LGB im Antragsverfahren ist erforderlich. 

► Grün: An dem Standort bestehen aus wasserwirtschaftlicher und hydrogeologischer Sicht bei 

Einhalten der Mindestanforderungen und gegebenenfalls standortspezifischer Auflagen keine 

Bedenken. Eine wasserrechtliche Erlaubnis ist notwendig. Die Beteiligung von LfU und LGB 

entfällt. 

Abbildung 9: Standortbewertung Erdwärmesonden 

 

Quelle: Landesamt für Geologie und Bergbau des Landes Rheinland-Pfalz, https://mapclient.lgb-

rlp.de/?app=lgb&view_id=35, zuletzt aufgerufen am 21.11.2024 

Die dargestellte Flächeneinteilung kann dazu beitragen, dass Nutzungskonflikte im Wasserrecht 

im Bereich der Geothermie im Einzelfall von vornherein vermieden oder zumindest deren 

Wahrscheinlichkeit reduziert wird. Zudem dürften das vereinfachte Antragsverfahren für 

Geothermie-Vorhaben in günstigen Gebieten zu einer Beschleunigung des 

Gestattungsverfahrens führen. 

3.3.2 Konfliktbewältigung im Rahmen eines wasserrechtlichen Gestattungsverfahrens  

§ 12 WHG regelt die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Erteilung einer wasserrechtlichen 

Erlaubnis oder Bewilligung (§ 12 Abs. 1 WHG) sowie das hierbei bestehende 

Bewirtschaftungsermessen (§ 12 Abs. 2 WHG): 

„(1) Die Erlaubnis und die Bewilligung sind zu versagen, wenn 

https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=35
https://mapclient.lgb-rlp.de/?app=lgb&view_id=35
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aufgeführten Bedingungen (vgl. Art. 2 Nr. 25 WRRL) und wird durch die 

Grundwasserqualitätsnormen und Schwellenwerte der Grundwasserschutzrichtlinie (RL 

2006/118/EG) konkretisiert. Die europäischen Vorgaben für den Grundwasserschutz wurden in 

der Grundwasserverordnung (GrwV)264 national umgesetzt. Dort finden sich unter anderem 

Vorgaben zur Beschreibung der Grundwasserkörper (§ 2 GrwV) sowie zur Ermittlung und 

Einstufung des chemischen Zustandes (§§ 5-7 GrwV). Auch werden spezifische 

Schadstoffschwellenwerte für die Einstufung als „gefährdeter Grundwasserkörper“ (§ 3 GrwV) 

festgelegt (Anlage 2 zur GrwV).  

Anders als für die Einstufung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern, bei denen 

„Temperaturverhältnisse“ ausdrücklich unter die „chemische und physikalisch-chemische 

Komponente in Unterstützung zur biologischen Komponente“ nach Ziffer 1 Anhang V der WRRL 

und § 5 i. V. m. Anlage 4 OGewV265 fallen, sind die Temperaturverhältnisse des Grundwassers 

keine rechtlich festgesetzte Qualitätskomponente für die Bewertung des chemischen Zustands 

des Grundwassers, wie auch Tabelle 2 aufzeigt: 

Tabelle 2: Bestimmung des guten chemischen Zustands 

Komponente Guter Zustand 

Allgemein Die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkörpers 
ist so beschaffen, dass die Schadstoffkonzentrationen 

► wie unten angegeben keine Anzeichen für Salz- oder 

andere Intrusionen erkennen lassen;  

► die nach anderen einschlägigen Rechtsvorschriften der 

Gemeinschaft gemäß Artikel 17 geltenden 

Qualitätsnormen nicht überschreiten;  

► nicht derart hoch sind, dass die in Artikel 4 

spezifizierten Umweltziele für in Verbindung stehende 

Oberflächengewässer nicht erreicht, die ökologische 

oder chemische Qualität derartiger Gewässer 

signifikant verringert oder die Landökosysteme, die 

unmittelbar von dem Grundwasserkörper abhängen, 

signifikant geschädigt werden 

Leitfähigkeit Änderungen der Leitfähigkeit sind kein Hinweis auf Salz- 
oder andere Intrusionen in den Grundwasserkörper. 

Quelle: Ziffer 2.3.2 Anhang V WRRL 

Die Bewertung des chemischen Zustands von Grundwasserkörpern wurde in § 7 Abs. 2 Nr. 2 i. V. 

m. Anlage 4 GrwV umgesetzt. Die folgenden Leitparameter werden bei allen ausgewählten 

Grundwasserkörpern gemäß Nr. 2.3 Anlage 4 GrwV überwacht: 

► Sauerstoffgehalt 

► pH-Wert 

► Leitfähigkeit 

 

264 Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung – GrwV) vom 09.11.2010 (BGBl. I S. 1513), zuletzt geändert 
durch Art. 1 Zweite ÄndVO vom 12.10.2022 (BGBl. I S. 1802). 

265 Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer (Oberflächengewässerverordnung – OGewV) vom 20.06.2016 (BGBl. I S. 1373). 
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Abbildung 10:  Wechselbeziehungen zwischen Zustand der Gewässer und nachhaltiger 
Bewirtschaftung der Gewässer 

 

Quelle: eigene Darstellung, Becker Büttner Held 

Während die Grundsätze des § 6 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2 WHG auch die Zielrichtung haben, die 

Gewässer vor schädlichen Änderungen zu schützen und so die öffentliche Wasserversorgung 

sicherzustellen, könnten § 6 Abs. 1 Nr. 3, Nr. 4 und Nr. 5 WHG auch auf die nachhaltige Nutzung 

geothermischer Ressourcen des Grundwassers ausgedehnt werden. Bedeutung für die 

oberflächennahe Geothermie entfalten die Grundsätze nach § 6 WHG also insoweit als die 

zuständige Behörde durch ihr eingeräumtes Bewirtschaftungsermessen, individuelle 

Entscheidungen treffen kann, die sowohl den Schutz der Gewässer als auch die nachhaltige 

Nutzung der geothermischen Ressourcen berücksichtigen. Die Regenerationsfähigkeit des 

Grundwasserkörpers zu erhalten ist sowohl für den Schutz des Gewässers als auch für die 

nachhaltige Nutzung des Grundwassers von Belang. So ist zu verhindern, dass die 

Temperaturveränderungen des Grundwassers dessen Beschaffenheit langfristig und dauerhaft 

beeinträchtigt. Auf der anderen Seite könnte die geothermische Nutzung des Grundwassers auch 

als Maßnahme anzusehen sein, die den Auswirkungen des Klimawandels vorbeugt, § 6 Abs. 1 

Nr. 5 WHG.  

Mit § 27 WHG werden die Bewirtschaftungsziele für oberirdische Gewässer als Konkretisierung 

zu § 6 WHG und in Umsetzung zu Art. 4 Abs. 1 lit. a WRRL normiert. § 27 WHG lautet: 

(1) Oberirdische Gewässer sind, soweit sie nicht nach § 28 als künstlich oder erheblich 

verändert eingestuft werden, so zu bewirtschaften, dass 

1.  eine Verschlechterung ihres ökologischen und ihres chemischen Zustands 

vermieden wird und 

2.  ein guter ökologischer und ein guter chemischer Zustand erhalten oder 

erreicht werden. 

(2) Oberirdische Gewässer, die nach § 28 als künstlich oder erheblich verändert 

eingestuft werden, sind so zu bewirtschaften, dass 

Sicherung des 
Zustands der 

Gewässer

Geothermische 
Nutzung des 

Grundwassers

Mengenmäßige 
Nutzung des 

Grundwassers
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Abbildung 11: Beispiel für ein Geologisches Modell aus dem Norddeutschen Untergrund mit 
verschiedenen Schichtflächen 

 
Top und Basis einer Abfolge von Gesteinsschichten (violett), Salzstrukturen (rosa) und Störungen (grün, grau) 

Quelle: BT-Drs. 20/5145, S. 56, abrufbar unter https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005145.pdf, zuletzt abgerufen 

am 19.07.2024 

4.2.2.1.2 Genehmigungsverfahren und Berücksichtigungspflicht von Zielen der Raumordnung 

Das KSpG sieht vor, dass vor Errichtung und Betrieb eines Speichers eine 

Untersuchungsgenehmigung zur Feststellung der Eignung des Untergrunds eingeholt wird, vgl. 

§ 7 KSpG, und später auch wieder eine Genehmigung zur Stilllegung des Kohlendioxid-Speichers, 

§ 17 KSpG. Wegen der möglichen Beeinträchtigung oberflächennaher Schutzgüter schreibt § 7 

Abs. 1 Nr. 6 KSpG vor, dass die Untersuchungsgenehmigung nur zu erteilen ist, wenn im 

Interesse der Allgemeinheit und der Nachbarn*Nachbarinnen gewährleistet ist, dass betroffene 

Umweltgüter geschützt und, soweit dies nicht möglich ist, ordnungsgemäß wiederhergestellt 

werden und wenn entsprechende Vorkehrungen getroffen worden sind. Nach § 7 Abs. 1 Nr. 8 

KSpG dürfen zudem andere öffentlich-rechtliche Vorschriften oder überwiegende öffentliche 

Interessen nicht entgegenstehen. Hierdurch besteht – unabhängig von einer Bindungswirkung 

über § 4 Abs. 1 ROG – eine Berücksichtigungspflicht für die Ziele der Raumordnung. Im Rahmen 

einer Abwägung können diese jedoch hinter andere abwägungsrelevante Belange 

zurücktreten.432 

Nur für die Errichtung und den Betrieb eines Kohlendioxid-Speichers ist gemäß § 11 ff. KSpG 

eine Planfeststellung vorgesehen, welche sich nach §§ 72 bis 78 VwVfG richtet und im Rahmen 

derer die Erfordernisse der Raumplanung zu beachten sind, vgl. § 13 Abs. 1 S. 3 KSpG 

(Raumordnungsklausel). Danach sind Ziele der Raumordnung zu beachten und Grundsätze zu 

berücksichtigen. Dies eröffnet der Raumordnung die Möglichkeit, verbindliche Festlegungen für 

die CCS-Fachplanung zu treffen und deren Inhalte mit anderen Belangen zu koordinieren.433 

 

432 Schulze et al., TEXTE 57/2015, S. 212.  

433 Schulze et al., TEXTE 57/2015, S. 60. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/051/2005145.pdf
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(AWZROV)522 in Kraft. In der Anlage dazu ist der fortgeschriebene Raumordnungsplan 

enthalten.523 Darin finden sich Festlegungen zur Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Schiffverkehrs, Windenergie auf See, Leitungen und auch zur Rohstoffgewinnung. Für die 

Rohstoffgewinnung werden Vorbehaltsgebiete für die Gewinnung von Sand und Kies sowie für 

Kohlenwasserstoffe bestimmt.  

Ebenfalls enthalten ist ein Kartenteil je zu Nordsee und Ostsee (Abbildung 12). Dabei handelt es 

sich um eine Draufsicht. Überlappende Gebiete werden durch unterschiedliche Farben und 

Schraffierungen der Flächen dargestellt.  

Abbildung 12: Raumordnungsplan für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone in der 
Nordsee und Ostsee 

 
Zeichnerische Festsetzung für den Kartenteil Nordsee zum Raumordnungsplan für die deutsche ausschließliche 

Wirtschaftszone in der Nordsee und Ostsee  

Quelle: Anlagenband: Raumordnungsplan für die deutsche und ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee und Ostsee, 

Anlageband zum BGBl. I 2021 I Nr. 58 vom 26.08.2021 

In einigen der anderen Bundesländer finden sich Vorschriften dazu, dass bzw. wie erneuerbare 

Energien in der Raumordnung beachtet werden müssen.  

5.2.3.2 Ausdrücklicher Bezug zu oberflächennaher Geothermie anhand ausgewählter 
Regionalpläne 

Die oberflächennahe Geothermie wird dabei nur vereinzelt ausdrücklich angesprochen: 

 

522 Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ostsee (AWZROV) 
vom 19.08.2021, BGBl. I 2021 Nr. 58 vom 26.08.2021, S. 3886. 

523 Anlage zur Verordnung über die Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone in der Nordsee und in der Ostsee 
(AWZROV) vom 19.08.202, Anlagenband zum BGBl. I 2021 I Nr. 58 vom 26.08.2021. 
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Abbildung 13:  Technikraum 

 

Quelle: https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Leitfaden_Kalte_Nahwaerme.pdf, 

zuletzt abgerufen am 22.04.2025. 

 

Abbildung 14:  Energiezentrale 

 

In der Energiezentrale wird über einen Wärmetauscher in der Wärmepumpe die Erdwärme überführt und mit einem 

erhöhten Temperaturniveau an ein isoliertes Niedertemperatur-Nahwärmenetz übergeben. 

Quelle: 

https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/Downloads/Stellungnahmen_und_Positionspapiere/20230

224_BVG-ONG-Broschuere_web.pdf S. 13 

Bei diesen Anlagen dürfte es sich unproblematisch um eine „gebaute“ Anlage handeln, also eine 

solche, die mit dem Erdboden verbunden ist. 

In Betracht kommt zudem, dass die notwendigen Anlagenteile selbst, d.h. auch ohne 

Technikraum oder anderweitige Einfassung, eine bauliche Anlage i. S. v. § 29 BauGB darstellen. 

Auch dies wäre eine Frage des Einzelfalls. 

https://www.energieagentur.rlp.de/fileadmin/user_upload/Waermewende/Leitfaden_Kalte_Nahwaerme.pdf
https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/Downloads/Stellungnahmen_und_Positionspapiere/20230224_BVG-ONG-Broschuere_web.pdf
https://www.geothermie.de/fileadmin/user_upload/Bibliothek/Downloads/Stellungnahmen_und_Positionspapiere/20230224_BVG-ONG-Broschuere_web.pdf
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Ziffer 11 in der Anlage zur PlanZV stellt ein Planzeichen für u.a. die Gewinnung von Bodenschätzen 

bereit. Soweit die Nutzung von oberflächennaher Geothermie aber keine Gewinnung eines 

Bodenschatzes darstellt, kann dieses Zeichen nicht angewandt werden. 

 

Abbildung 15 Planzeichen für Flächen für Versorgungsanlagen gem. Ziff 7 Anlage zur PlanVZ 

 

Quelle: Anlage zur Planzeichenverordnung, abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/planzv_90/ 

Gemäß § 1 Abs. 3 i. V. m. Abs. 8 BauGB sind die Gemeinden zur Aufstellung von Bauleitplänen 

verpflichtet, sobald und soweit dies städtebaulich erforderlich ist. Es muss also hinreichend 

gewichtige städtebauliche Allgemeinbelange für die Bauleitplanung geben. Welche 

städtebaulichen Ziele sich eine Gemeinde setzt, liegt in ihrem planerischen Ermessen, d.h. sie ist 

ermächtigt, eine „Städtebaupolitik“ entsprechend ihren städtebaulichen Ordnungsvorstellungen 

zu betreiben.571  

Bei der Frage, was städtebaulich erforderlich ist, sind die planungsrechtlichen Grundsätze und 

Leitlinien der § 1 Abs. 5 bis 7 BauGB einzubeziehen.572 Für Festsetzungen bezüglich 

oberflächennaher Geothermie-Anlagen kann ein städtebauliches Erfordernis durch Grundsätze 

und Leitlinien begründet werden kann, die für die Wärmeversorgung aus erneuerbaren 

Energien eine besondere Bedeutung haben.573  

Die konkreten Darstellungs- und Festsetzungsmöglichkeiten für oberflächennahe Geothermie 

könnten auf verschiedene Planungsbelange gestützt werden. Da Anlagen zur Nutzung 

oberflächennaher Geothermie einen zumindest weitgehend klimaneutralen Weg der 

Wärmeversorgung eröffnen und für die Dekarbonisierung der Wärmeversorgung eingesetzt 

werden, könnten Festlegungen auf den Planungsgrundsatz nach § 1 Abs. 5 S. 2 BauGB gestützt 

werden. Danach sollen die Bauleitpläne u.a. zur Erfüllung der Klimaschutzziele des Bundes-

Klimaschutzgesetzes beitragen und dazu, die Wärme- und Energieversorgung von Gebäuden 

treibhausgasneutral zu gestalten. Ausdrücklich ist in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. f) BauGB die Nutzung 

erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Wärmeversorgung von 

Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie als städtebaulicher Belange 

bestimmt. 

 

571 Ob für die konkrete Planung (einschließlich Dimensionierung) ein Bedarf besteht, ist dagegen nicht auf der Ebene des Abs. 3 S. 1, 
sondern im Rahmen der Abwägung zu ermitteln und zu gewichten, s Battis, in: Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB § 1 Rn. 26, mit 
Verweis auf die Rechtsprechung.  

572 Söfker, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 1 Rn. 31. 

573 So Benz/Bionski bei der Frage, welche Umsetzungsmöglichkeiten es zur Umsetzung kommunaler Wärmepläne durch die 
Bauleitplanung gibt, s. Benz/Bionski , ZUR 2023, S. 331. 

https://www.gesetze-im-internet.de/planzv_90/
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Abbildung 16:  Flussgebietseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland (Anlage 2 zum WHG)  

 

Flussgebietseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland (Richtlinie 2000/60/EG - Wasserrahmenrichtlinie) 

Die Karte zeigt alle Flüsse in Deutschland. (Stand Juni 2004) 

Quelle: Umweltbundesamt, Flussgebietseinheiten in der Bundesrepublik Deutschland, abrufbar unter 

https://www.umweltbundesamt.de/bild/flussgebietseinheiten-in-bundesrepublik-deutschland, zuletzt abgerufen am 

22.04.2025. 

https://www.umweltbundesamt.de/bild/flussgebietseinheiten-in-bundesrepublik-deutschland
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Bis wann die Wärmepläne erstellt werden müssen, richtet sich nach der Einwohnerzahl eines 

Gemeindegebiets: Hat ein Gemeindegebiet am 01.01.2024 (Stichtag) mehr als 100.000 

Einwohner*innen, sind die Wärmepläne bis zum Ablauf des 30.06.2026 aufzustellen, in 

Gemeinden mit weniger als 100.000 Einwohner*innen bis zum Ablauf des 30.06.2028. 

5.5.3 Aufstellung der Wärmeplanung 

Die Aufstellung des Wärmeplans ist in den §§ 13 ff. WPG normiert und erfolgt in mehreren 

Schritten, die hier nur grob skizziert werden sollen:  

Abbildung 17:  Schritte der Wärmeplanung Leitfaden Kommunale Wärmeplanung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: KEA Klimaschutz und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH, Leitfaden Kommunale Wärmeplanung – 

Handlungsleitfaden, S.22 

Mit dem Aufstellungsbeschluss der planungsverantwortlichen Stelle (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 WPG) 

wird die Wärmeplanung eingeleitet. Darauf folgt eine Eignungsprüfung gemäß § 14 WPG, in der 

die planungsverantwortliche Stelle das zu beplanende Gebiet auf Teilgebiete untersucht, die sich 

mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht für eine Versorgung durch ein Wärmenetz oder ein 

Wasserstoffnetz eignen. Kriterien für die Eignung werden in § 14 Abs. 2 und 3 WPG aufgestellt. 

Sie knüpfen an das Vorhandensein von Wärmenetzen an und daran, ob aufgrund der 

Siedlungsstruktur oder räumlichen Lage eine netzseitige Versorgung mit hoher 

Wahrscheinlichkeit nicht wirtschaftlich sein wird, vgl. §§ 14 Abs. 2 Nr. 2, Abs. 3 Nr. 2 WPG. 

Auf die Eignungsprüfung folgt die Bestandsanalyse, § 15 WPG, die die Grundlage für die 

weiteren Planungsschritte darstellt.643 Durch die Bestandsanalyse soll die 

planungsverantwortliche Stelle „ein hinreichendes Bild und Verständnis der aktuellen Situation 

der Wärmeversorgung im beplanten Gebiet bekommen“644, also die aktuelle Wärmeversorgung 

ermitteln. Im Rahmen der darauffolgenden Potenzialanalyse gemäß § 16 WPG werden die 

vorhandenen Potenziale zur Erzeugung und Nutzung von Wärme aus erneuerbaren Energien 

 

643 Fründ/Schnittker, NVwZ 2024, S. 292. 

644 BT-Drs. 20/8654, S. 96. 

https://www.kea-bw.de/fileadmin/user_upload/Publikationen/094_Leitfaden-Kommunale-Waermeplanung-022021.pdf


TEXTE Rechtliche Anknüpfungspunkte zur Steuerung des nachhaltigen und wasserschutzverträglichen Ausbaus 
geothermisch-energetischer Eingriffe in den oberflächennahen Untergrund (AnSAgE) – Abschlussbericht  

202 

 

ausnahmsweise zulässig ist, werden zu Informationszwecken in der kartografischen Darstellung 

ausgewiesen. Die Bestimmungen der Satzung gehen diesen Darstellungen im Wärmeplan 

insoweit vor. Teilgebiete mit erhöhtem Energieeinsparpotenzial nach § 18 Abs. 5 WPG werden 

im Wärmeplan ebenfalls kartografisch und textlich dargestellt.  

Abbildung 18:  Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete 

 

Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-

waermeplanung-kompakt.pdf;jsessionid=1504943021B982EF64E531B583F1CC87.live892?__blob=publicationFile&v=2 S. 22 

Die Ausweisung ist nicht rechtsverbindlich (s.o., Ziffer 5.5.2);  

5.5.3.2 Rolle der oberflächennahen Geothermie in der Wärmeplanung 

Wie erwähnt, ist die Geothermie als eine Wärmequelle bei der Begriffsbestimmung von „Wärme 

aus erneuerbaren Energien“ im WPG ausdrücklich benannt. Differenziert wird allerdings nicht 

nach oberflächennaher und tiefer Geothermie. Da die Definition im § 3 Abs. 1 Nr. 15 lit. a) WPG 

auf die Definition in § 3 Abs. 1 Nr. 13 GEG verweist und nicht auf das BBergG, dürfte die 

Änderung der Fiktion in § 3 Abs. 3 S. 2 Nr. 2 lit. b) BBergG sich auf den Anwendungsbereich 

des WPG nicht auswirken. Geothermie nach dem WPG meint somit sowohl oberflächennahe als 

auch tiefe Geothermie.  

Wesentlich für die Frage, wie oberflächennahe Geothermie durch die Wärmeplanung gesteuert 

werden kann, dürfte sein, ob sich die gewonnene Wärme für die Einspeisung in ein Wärmenetz 

i.S.v. § 3 Abs. 1 Nr. 17 WPG, also zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme, eignet.646 Ist 

dies nicht der Fall, ist die Wärmeversorgung durch oberflächennahe Geothermie nach dem WPG 

wohl überwiegend den Gebieten für die dezentrale Wärmeversorgung, § 3 Abs. 1 Nr. 6 WPG, 

oder den Prüfgebieten vorbehalten. Allerdings dürften sich auch insoweit allgemeine Aussagen 

kaum treffen lassen. Grundsätzlich möglich (und ggf. an verschiedenen Orten in der Planung) 

 

646 Hiervon scheint der BMWK-Leitfaden auszugehen. Danach können Anlagen zur Nutzung der oberflächennahen Geothermie 
einerseits dezentral und damit direkt in Gebäuden oder aber zentral in bestehenden oder geplanten Wärmenetzen genutzt werden, s. 
BMWK, Leitfaden Wärmeplanung, S. 64. 

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-waermeplanung-kompakt.pdf;jsessionid=1504943021B982EF64E531B583F1CC87.live892?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/BMWSB/DE/veroeffentlichungen/wohnen/leitfaden-waermeplanung-kompakt.pdf;jsessionid=1504943021B982EF64E531B583F1CC87.live892?__blob=publicationFile&v=2
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Geothermie-Anlagen zu beschleunigen,657 indem u. a. das Wärmepotential in den zur Verfügung 

stehenden Grundwasserkörpern ermittelt wird und Leitplanken für die Gewinnung von Wärme 

im Rahmen von oberflächennahen Geothermie-Vorhaben entwickelt werden (vgl. dazu Ziffer 

6.2.1.2). Im Folgenden wird das Instrument mit Blick auf seine Zielsetzung, die 

Planungskonzeption, den Planungsprozess und den etwaigen Rechtsfolgen näher beschrieben.  

6.2.1.1 Zielsetzung und Rechtsnatur 

6.2.1.1.1 Ableitungen aus den wasserrechtlichen Instrumenten zur Auflösung von 
Nutzungskonflikten und dem Flächennutzungsplan als Instrument der Bauleitplanung 

Am Vorbild des Hessischen Erlasses zu Erdwärmesonden und den Instrumenten des 

wasserrechtlichen Bewirtschaftungsplans sowie der Flächennutzungsplan als Instrument der 

Bauleitplanung zielt der Geothermie Bewirtschaftungsplan darauf ab, einen systematischen und 

konfliktsensiblen Ansatz für die Geothermie-Nutzung zu entwickeln. Durch eine Kartierung von 

wasserwirtschaftlich und hydrogeologisch günstigen Flächen für bestimmte Geothermie-

Vorhaben soll signifikanten Nutzungskonflikten zwischen Geothermie-Vorhaben und der 

Nutzung der Grundwasserkörper zu anderen Zwecken oder anderen Geothermie-Vorhaben auf 

Planungsebene aufgelöst werden können. Dies soll dazu führen, dass Genehmigungsverfahren 

der Wasserbehörden zu oberflächennahen Geothermie-Vorhaben auf Tatbestands- und 

Rechtsfolgenseite beschleunigt durchgeführt werden können. 

Tabelle 3:  Wasserrechtliche Instrumente und Flächennutzungsplan  

Hessischer Erlass zu 
Erdwärmesonden vom 
11.11.2024 

Wasserrechtlicher 
Bewirtschaftungsplan und 
Maßnahmenprogramme 

Flächennutzungsplan als 
Instrument der Bauleitplanung 

► Gebietsausweisungen für 

„hydrogeologisch und 

wasserwirtschaftlich 

günstige Standorte“ = 

günstige Gebiete 

► „hydrogeologisch oder 

wasserwirtschaftlich sensible 

Standorte“ = sensible 

Gebiete 

► „wasserwirtschaftlich 

unzulässige Gebiete“ = 

unzulässige Gebiete 

► Vereinfachtes 

Antragsverfahren für 

Erdwärmesondenanlagen in 

„günstigen Gebieten“ 

► Zusätzliche 

Antragsunterlagen für 

Erdwärmesondenanlagen in 

► Dokumentation von 

Gewässern und ihres Zustands 

sowie zur Erreichung 

bestimmter Umweltziele 

► Teilpläne und-programme 

können auch die Temperatur 

von Grundwasserkörpern zum 

Gegenstand haben 

► Maßnahmeprogramme haben 

lenkenden Einfluss auf 

Genehmigungsentscheidungen 

► Flächennutzungsplan als 

strategisches 

Planungsinstrument, um die 

Nutzung von Flächen 

innerhalb einer Gemeinde 

aufzuzeigen 

► Flächennutzungsplan 

entfaltet nur interne 

Bindungswirkung; 

Gemeinde muss 

Bebauungsplan aus 

Flächennutzungsplan 

entwickeln  

 

657 Vgl. dazu auch Dahmke, Climate Change, 33/2025, S. 175. 
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18 WPG) oder ein Wasserstoffnetzgebiet zum Zweck der Wärmeerzeugung 

(Wasserstoffnetzgebiet, § 3 Abs. 1 Nr. 23 WPG).688  

Begriffsklärung 

Ein „Wärmenetz“ ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 17 WPG eine Einrichtung zur leitungsgebundenen 

Versorgung mit Wärme, die kein Gebäudenetz im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 9a des 

Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der am 1. Januar 2024 geltenden Fassung ist. 

„Gebäudenetz“ i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 9a GEG ist ein Netz zur ausschließlichen Versorgung mit Wärme 

und Kälte von mindestens zwei und bis zu 16 Gebäuden und bis zu 100 Wohneinheiten.  

D.h. grundsätzlich kann auch ein kaltes Nahwärmenetz ein Wärmenetz i.S. d. WPG darstellen. 

Im Rahmen von Instrument 2 würden die Gebiete für die dezentrale Wärmeversorgung in den 

Blick genommen. Das wären all diejenigen Teilgebiete des zu beplanenden Gebiets, die 

überwiegend nicht über ein Wärme- oder ein Gasnetz versorgt werden sollen, § 3 Abs. 1 Nr. 6 

WPG. 

Daneben gibt es noch die sog. Prüfgebiete (§ 3 Abs. 1 Nr. 10 WPG), die für das Instrument 2 nicht 

von Relevanz wären. 

Abbildung 19: Karte der ersten Ergebnisse der Wärmeplanung aus Berlin 

 

 

Bei den orangefarbenen Flächen handelt es sich um Gebiete der dezentralen Wärmeversorgung. Hiermit soll beispielhaft 

aufgezeigt werden, in welchen Bereichen bzw. Teilgebieten das Instrument 2 greifen könnte. 

Quelle: https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/waermewende/waermeplan/, zuletzt abgerufen am 12.02.2025  

Da in diesen dezentralen Versorgungsgebieten eine netzseitige Wärmeversorgung nach dem 

jeweiligen Wärmeplan nicht vorgesehen ist, werden dort andere Wege der Wärmeversorgung 

gefunden werden müssen. Daher könnten die oberflächennahe Geothermie-Anlagen in diesen 

 

688 Gemäß § 2 Abs. 2 WPG sollen zuvörderst die Wärmenetze ausgebaut werden und die Anzahl an Gebäuden, die an ein Wärmenetz 
angeschlossen sind, signifikant gesteigert werden. Die Wärmeversorgung durch Wärmenetze ist laut Gesetzgeber daher vorzugwürdig.  

https://www.berlin.de/sen/uvk/klimaschutz/waermewende/waermeplan/
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A Anhang 

A.1 Bezüge zu erneuerbaren Energien in Landesplanungsgesetzen und zu Geothermie in 
Raumordnungsplänen (Tabelle) 

Tabelle 4: Bezüge zu erneuerbaren Energien in Landesplanungsgesetzen und zu Geothermie in 
Raumordnungsplänen  

Bundesland Rechtsgrundlage Regelungen/Festsetzungen mit 
Untergrundbezug 

Baden-
Württemberg 

Landesplanungsgesetz (LplG)697 § 2 Abs. 1 S. 2 „Dabei sind (…) 
Nr. 2a die räumlichen Voraussetzungen des 
Klimaschutzes zu schaffen; insbesondere ist 
dem Flächenbedarf einer 
treibhausgasneutralen Energieerzeugung 
Rechnung zu tragen (…) zu schaffen 
 
Nr. 2c: (…) insbesondere der besonderen 
Bedeutung von Energieeinsparung, -effizienz 
und erneuerbare Energien sowie des 
Verteilnetzausbaus nach dem Klimaschutz- und 
Klimawandelanpassungsgesetz Baden-
Württemberg Rechnung zu tragen.“ 

Landesentwicklungsplan698 (2002) 
 
 

4.2.5 Stromerzeugung: Für die Stromerzeugung 
sollen verstärkt regenerierbare Energien wie 
Wasserkraft, Windkraft und Solarenergie, 
Biomasse, Biogas und Holz sowie die 
Erdwärme genutzt werden. Der Einsatz 
moderner, leistungsstarker Technologien zur 
Nutzung regenerierbarer Energien soll 
gefördert werden. 

Bayern Bayerisches Landesplanungsgesetz 
(BayLplG)699 

Art. 6 Abs. 2 
Grundsätze der Raumordnung sind: 
Nr. 5 Energieversorgung: […] Dabei sollen die 
räumlichen Voraussetzungen für den Ausbau 
der erneuerbaren Energien, für eine 
Steigerung der Energieeffizienz und für eine 
sparsame Energienutzung geschaffen werden. 

 

697 Landesplanungsgesetz (LPlG), in der Fassung vom 10.07.2003 (GBl. 2003, 385), zuletzt geändert durch des Gesetzes vom 
18.03.2025 (GBl. Nr. 22). 

698 Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg, abrufbar unter: https://www.landesentwicklung-
bw.de/de/p/landesentwicklungsplanung/was-ist-ein-landesentwicklungsplan-72.html, zuletzt abgerufen am 22.04.2025. Ein neue 
LEP ist in Arbeit: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen in Beden-Württemberg, „Eine Landkarte für das Baden-
Württemberg von morgen“, abrufbar unter: https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/landesentwicklung/landesentwicklungsplan, 
zuletzt abgerufen am 22.04.2025. 

699 Bayerisches Landesplanungsgesetz (BayLplG), in der Fassung vom 25.06.2012 (GVBl. S. 254), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.07.2023 (GVBl. S. 257). 

https://www.landesrecht-bw.de/jportal/recherche3doc/LPlG_BW_2003.pdf?json=%7B%22format%22%3A%22pdf%22%2C%22params%22%3A%7B%22fixedPart%22%3A%22true%22%7D%2C%22docPart%22%3A%22X%22%2C%22docId%22%3A%22jlr-LPlGBW2003rahmen%22%2C%22portalId%22%3A%22bsbw%22%7D&_=%2FLPlG_BW_2003.pdf
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLplG/true
https://www.landesentwicklung-bw.de/de/p/landesentwicklungsplanung/was-ist-ein-landesentwicklungsplan-72.html
https://www.landesentwicklung-bw.de/de/p/landesentwicklungsplanung/was-ist-ein-landesentwicklungsplan-72.html
https://mlw.baden-wuerttemberg.de/de/landesentwicklung/landesentwicklungsplan
https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayLplG/true

